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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 
 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) 

    

1.2  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023  I Nr. 176) 

    

1.3  Planzeichenverord-
nung 

 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802); die im nachfolgenden 
Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Landesbauordnung 
für Baden-Württem-
berg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422)  

    

1.5  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW 
S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27.06.2023 (GBl. S. 229,231) 

    

1.6  Bundesnaturschutz-
gesetz  

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) 

    

1.7  Naturschutzgesetz 
Baden-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 
(GBl. 2015 S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 07.02.2023 (GBI. S. 26,44) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) 
mit Zeichenerklärung 

 

2.1   
 
 
 

 Allgemeines Wohngebiet (zulässige Art der baulichen 
Nutzung) 

Zulässig sind:  

− Wohngebäude 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke  

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 2 BauNVO all-
gemein zulässig wären, sind nur ausnahmsweise zu-
lässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):  

− die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften  

− nicht störende Handwerksbetriebe 

Folgende Nutzungen, die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zugelassen werden könnten, werden 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 
BauNVO):  

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

− sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

− Anlagen für Verwaltungen 

− Gartenbaubetriebe 

− Tankstellen 

Ausnahmsweise können einzelne Ladesäulen oder 
Sammelladestationen für Elektrofahrzeuge (sog. 
Elektrotankstellen) als sonstige nicht störende Ge-
werbebetriebe zugelassen werden (§ 1 Abs. 9 
BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

 
2.2  GRZ ....  Maximal zulässige Grundflächenzahl  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 
BauNVO; Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.3  Überschreitung der 
maximal zulässigen 
Grundfläche  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur 
Überschreitung (50 %) um weitere 50 %, jedoch 
höchstens bis zu einer Grundflächenzahl von 0,80 

WA 
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überschritten werden, sofern es sich bei der zuletzt 
genannten Überschreitung ausschließlich um fol-
gende Anlagen handelt:  

− nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht 
vollflächig versiegelte Zufahrten 

− Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäude-
teile sind im Sinne des § 14 BauNVO 

− bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  Z .... 

 
 Maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse  

Die Vollgeschossdefinition ist der Landesbauordnung 
(LBO) zu entnehmen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 
BauNVO; Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.5  GH .... m ü. NHN 

 

 

 Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Typenschablonen) 

    

2.6  WH .... m ü. NHN 

 

 

 Maximal zulässige Wandhöhe über NHN  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Typenschablonen) 

    

2.7  Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäude-
höhe (GH ü. NHN und 
WH ü. NHN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen gelten für 
Gebäudeteile des Hauptgebäudes, die für die Abwehr 
gegen Wettereinflüsse erforderlich sind (z.B. Dach 
einschließlich Dachüberstände). Ausgenommen sind 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, 
Elektrizität) sowie untergeordnete anderweitige Bau-
teile (z.B. Schornsteine, Antennen etc.). 

Die GH ü. NHN wird an der höchsten Stelle der Dach-
konstruktion gemessen (bei Pultdächern einschließ-
lich Dachüberstand, bei Flachdächern einschließlich 
Attika oder sonstigen konstruktiven Elementen). 

Bei Gebäuden mit Pultdach bzw. Flachdach muss die 
die GH ü. NHN um 0,75 m unterschritten werden.  
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Sofern bei Gebäuden mit Flachdach die Dachhaut 
des obersten Geschosses die festgesetzte WH ü. 
NHN überschreitet, ist dieses Geschoss gegenüber 
dem darunterliegenden Geschoss bezüglich der Ge-
schossfläche um mind. 33 % kleiner auszuführen. 
Nicht vollständig geschlossene Gebäudeteile (z.B. 
Terrassenüberdachung, Dachvorsprünge etc.) bzw. 
nur temporär geschlossene Gebäude bzw. Gebäude-
teile, die nicht für den dauernden Aufenthalt auch im 
Winter geeignet sind (z.B. Pergola, Zelt), bleiben hier-
von unberücksichtigt. 

Die WH ü. NHN wird am Schnittpunkt der Außenwand 
(außen) mit der Dachhaut (außen) gemessen. Sofern 
sich in diesem Bereich Brüstungen oder Geländer be-
finden ist an deren Oberkanten zu messen, sofern sie 
nicht überwiegend transparent ausgeführt sind (z.B. 
dünne Gitterstäbe, transparentes Glas).  

Bei Gebäuden, die im Bereich von zwei verschiede-
nen der jeweiligen Festsetzungen zur Gebäudehöhe 
liegen (durch Nutzungskette getrennt) ist entspre-
chend der Lage des Gebäudes zu interpolieren. 

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Zahl von Voll-
geschossen bleibt von den o.g. Vorschriften unab-
hängig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO) 

    

2.8  Maximale Gesamt-
höhe von Nebenge-
bäuden 

 Die maximale Gesamthöhe (jegliche Gebäudeober-
kanten) von Nebengebäuden gegenüber dem darun-
ter liegenden natürlichen Gelände wird auf 2,75 m be-
schränkt.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 
BauNVO; Nr. 2.8. PlanZV) 

    
2.9  
 

o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. 
PlanZV; siehe Typenschablonen) 

 
2.10    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. 
PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

    

E 
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2.11    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. 
PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.12   

 

 Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für 
Hauptgebäude); unterirdische Überschreitungen bis 
max. 2,50 m können ausnahmsweise zugelassen wer-
den, sofern sie weder die Geländesituation noch 
Nachbarbelange beeinträchtigen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; 
Nr. 3.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.13  Nebenanlagen und 
sonstige bauliche An-
lagen in den privaten 
Grundstücken  

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zu-
lässigen Nebenanlagen, und nicht überdachte Stell-
plätze und Garagen auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig. Mit Garagen und 
Carports ist zu öffentlichen Verkehrsflächen ein Ab-
stand von 1,50 m einzuhalten.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO; § 1 
Abs. 6 i.V.m. Abs. 9 BauNVO) 

    

2.14  E.../D... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohnge-
bäuden; die Differenzierung nach Bauweise bzw. 
Zuordnung ist wie folgt bestimmt:  

   −  E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als 
Wohngebäude) 

   −  D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaus-
hälfte (als Wohngebäude) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

2.15    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.16    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbe-
gleitgrün und Randflächen (z.B. Schotterrasen, Ra-
senpflaster etc.)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

ED 
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2.17    Straßenbegrenzungslinie; äußere Umgrenzung aller 
Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.18  Unterirdische Bau-
weise von Nieder-
spannungsleitungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in 
unterirdischer Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.19  Behandlung von Nie-
derschlagswasser in 
den privaten Grund-
stücken, Materialbe-
schaffenheit gegen-
über Niederschlags-
wasser 

 Niederschlagswasser von versiegelten Flächen 
(Dach- und Hofflächen) ist im Trennsystem abzulei-
ten, in dem gemeindlichen Retentionsbecken zu 
sammeln und gedrosselt in den Vorfluter abzuge-
ben. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen 
(z.B. Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fall-
rohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, Ti-
tan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese 
Oberflächen nicht mit geeigneten anderen Materia-
lien (z.B. Pulverbeschichtung) dauerhaft gegen Nie-
derschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.20    Private Grünfläche als Ortsrandeingrünung ohne 
bauliche Anlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.21  Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht 
eingekofferte (staubdichte) LED-Lampen oder nach 
dem Stand der Technik vergleichbare insektenscho-
nende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe 
von 4,50 m über der Geländeoberkante zulässig, 
welche ein bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht 
(Farbtemperatur kleiner/gleich 2.700 Kelvin) mit ge-
ringem UV- und Blauanteil aufweisen. Eine Beleuch-
tung von Werbeanlagen, die sich nicht direkt an Ge-
bäuden befindet, ist unzulässig. Die Benutzung von 
Skybeamern, blinkende, wechselnd farbige Anzei-
gen sowie die flächenhafte Beleuchtung der Fassa-
den sind nicht zulässig. 

Private Grünfläche 
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Es sind nur Photovoltaikmodule zulässig, die einen 
Brechungsindex von ≤ 1,26 aufweisen. 

Der Einfriedung dienende bauliche Anlagen (z.B. 
Zäune, Schiebetor) müssen mit Ausnahme erforder-
licher Punktfundamente zur Geländeoberkante hin 
einen Höhenabstand von mind. 0,15 m zum Durch-
schlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten 
Geltungsbereich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.22  Bodenbeläge in den 
privaten Grundstü-
cken/Wasserdurchläs-
sige Beläge 

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind aus-
schließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt 
verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflas-
ter, Rasengittersteine, Schotterrasen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.23  Pflanzungen in den 
privaten Grundstü-
cken 

 Es sind standortgerechte, heimische Bäume und 
Sträucher aus der unten genannten Pflanzliste zu 
verwenden. Darüber hinaus gilt:  

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch 
Sträucher zulässig, die nicht in der u.g. Pflanzliste 
festgesetzt sind, (z.B. Ziersträucher, Rosenzüch-
tungen). 

− Pro 400 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist 
mindestens 1 Laubbaum und ein Strauch aus der 
u.g. Pflanzliste zu pflanzen und zu erhalten. Ab-
gehende Bäume sind durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen.  

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und 
in Bereichen, die an öffentliche Flächen angren-
zen, sind ausschließlich Laubgehölze zulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für 
die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau gelten, 
speziell die in der Verordnung zur Bekämpfung 
der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung 
vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 
10.10.2012, BGBl. I S. 2113) genannten. 
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   Festgesetzte Pflanzliste: 

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 

   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 

   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 

   Grau-Erle Alnus incana 

   Hänge-Birke Betula pendula 

   Rotbuche Fagus sylvatica 

   Zitterpappel Populus tremula 

   Stiel-Eiche Quercus robur 

   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 

   Berg-Ulme Ulmus glabra 

     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

 !  Obsthochstämme  

   Feld-Ahorn Acer campestre 

   Hainbuche Carpinus betulus 

   Vogel-Kirsche Prunus avium 

   Sal-Weide Salix caprea 

   Fahl-Weide Salix rubens 

     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 

   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

   Faulbaum Frangula alnus 

   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 

   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 

   Schlehe Prunus spinosa 

   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 

   Hunds-Rose Rosa canina 

   Ohr-Weide Salix aurita 

   Grau-Weide Salix cinerea 

   Purpur-Weide Salix purpurea 

   Fahl-Weide Salix rubens 

   Mandel-Weide Salix triandra 

   Korb-Weide Salix viminalis 

   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 

   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

     

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
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2.24    Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von, 
Sträuchern in privater Grünfläche 

Pflanzung von heckenartigen Strauchgruppen als 
Ortsrandeingrünung in privater Grünfläche; es sind 
ausschließlich Sträucher aus der Pflanzliste zu 
"Pflanzungen in den Baugebieten" zu verwenden. 
Bäume sind im Bereich der Pflanzung nicht zulässig. 

Zur Entwicklung von eingrünenden Strauchgruppen 
sind einreihig, mindestens alle 4,75 m heimische 
Sträucher aus der oben aufgeführten Pflanzliste zu 
"Pflanzungen in den privaten Grundstücken" zu 
pflanzen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)  

    

2.25    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedli-
chem Maß der Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. 
PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.26  EFH .... m ü. NHN  Erdgeschoss-Fußbodenhöhe über NHN, der fest-
gesetzte Wert darf um höchstens 0,40 m über- oder 
unterschritten werden 

(§ 9 Abs. 3 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

2.27    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes "Bergäcker IV - Erweiterung" der 
Gemeinde Horgenzell  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

Pflanzung 
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3   Zuordnung von Flächen und/oder Maß-
nahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB an anderer Stelle gemäß 
§ 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe Aus-
gleichsflächen/-maßnahmen) 

    

3.1  Lage der Ausgleichs-
fläche/-maßnahme 

 Die vorliegende Planung verursacht einen Eingriff 
von 123.899 Ökopunkten. Diese werden von der 
Ökokontomaßnahme "Ökologisches Konzept für Tal-
bach-Niederung südlich Tepfenhart" vom Ökokonto 
der Gemeinde Horgenzell abgebucht. Der Ökokon-
tomaßnahme "Ökologisches Konzept für Talbach-
Niederung südlich Tepfenhart" werden 
123.899 Ökopunkte zugeordnet. Es verbleiben noch 
431.595 Ökopunkte dieser Maßnahme auf dem Öko-
konto der Gemeinde Horgenzell. 

(§ 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB) 

    

 Planskizze 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
     

Lage der Ökokontoflächen/-maßnahme 

 

   Bauplanungsrechtliche Ökokonto 

   Maßnahmen: 

    
Ökologisches Konzept für Talbach-Niederung südlich 
Tepfenhart 
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"Die Flächen liegen ca. 7 km südwestlich von Ravensburg 
an der Kreisgrenze auf dem Gebiet der Gemeinden Horgen-
zell (Landkreis Ravensburg) und Oberteuringen (Bodens-
seekreis). Die aufzuwertenden landwirtschaftlichen Flä-
chen umfassen ca. 5,9 ha südlich und nördlich des Talba-
ches. Das ökologische Konzept für die landwirtschaftlichen 
Flächen sieht die Extensivierung von Grünland und die Um-
wandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland, die Anlage 
von Heckenstreifen, die Bepflanzung des Bachlaufs und die 
Anlage von Kleingewässern und Wiesenseigen vor. Insge-
samt ist die die Extensivierung von 1,18 ha Grünland und die 
Umwandlung von 4,56 ha Ackerflächen in Extensivgrün-
land, die Pflanzung von 70 Laubbäumen, die Anlage von 
Feldheckenstreifen auf 220 m Länge und die Anlage von 2 
Wiesenseigen und 3 Kleingewässern vorgesehen. Damit 
wird ein naturschutzfachlich hochwertiger Lebensraum mit 
Biotopverbundfunktionen entwickelt, der auch eine deutli-
che Aufwertung des Landschaftsbildes beinhaltet."  

    Wert nach bisherigen Abbuchungen: 555.494 Ökopunkte 

Zuordnung: 123.899 Ökopunkte  

Es verbleiben 431.595 Ökopunkte dieser Maßnahme auf 
dem Ökokonto. 
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4    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß 
§ 74 LBO mit Zeichenerklärung 

    

4.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtli-
chen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
"Bergäcker IV - Erweiterung" der Gemeinde Horgen-
zell  

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeich-
nung)  

    

4.2  SD/WD/PD/FD  Dachformen für Hauptgebäude (alternativ); ent-
sprechend der in der Typenschablone vorgeschrie-
benen Liste kann unter Einhaltung der nachfolgen-
den Maßgaben gewählt werden (ausschließlich):  

− SD: Satteldach; zwei im Winkel von 180 ° zu einer 
senkrechten Achse verdrehte geneigte Dachflä-
chen mit einheitlicher Dachneigung, die sich in ei-
ner gemeinsamen Schnittlinie treffen (First), ein 
geringfügiger, parallel seitlicher Versatz der bei-
den Dachflächen ist zulässig, sofern die gemein-
same Firstlinie dabei für die Gesamterscheinung 
als Satteldach dominant bleibt; so genannte Krüp-
pelwalme sind nicht zulässig; 

− WD: Walmdach; auch Zeltdach und Krüppelwalm; 
vier im Winkel von jeweils 90 ° zu einer senkrech-
ten Achse verdrehte geneigte Dachflächen mit 
einheitlicher Dachneigung, von denen sich genau 
zwei gegenüberliegende Flächen in einer gemein-
samen Schnittlinie treffen (First), oder alle vier in 
einem gemeinsamen Punkt (Zeltdach); 

− PD: Pultdach; eine zu mindestens 75 % nicht ver-
setzte, zusammenhängende Dachfläche mit ein-
heitlicher Dachneigung und Ausrichtung;  

− FD: Flachdach; eine zusammenhängende (nicht 
versetzte) Dachfläche mit einheitlicher Dachnei-
gung und Ausrichtung; 

Für die Unterscheidung der Dachformen Satteldach 
und Pultdach gilt: Bei der Dachform Pultdach müssen 
mindestens 75 % aller Dachebenen des jeweiligen 
Hauptgebäudes zueinander parallel sein. Die Fläche 
einer Dachebene wird in der senkrechten Projektion 
auf die Fläche gemessen.  

Die o. g. Vorschriften zu den Dachformen gelten nur 
für Dächer von Hauptgebäuden. Sie gelten nicht für 
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untergeordnete Bauteile der Dächer (z.B. Gauben, 
Zwerchgiebel) bzw. sonstige Nebenanlagen (z.B. 
Geräteschuppen) sowie für Garagen. Diese sind frei 
gestaltbar.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

4.3  Dachneigungen für 
Hauptgebäude 

 In Abhängigkeit von der vorgeschriebenen Dachform 
sind folgende Dachneigungen einzuhalten:  

 
SD:  22 - 42 ° 

WD:  12 - 32 ° 

PD:  8 - 18 ° 

FD:  0 - 3 ° 

Die Dachneigung ist jeweils gegenüber der Horizon-
talen zu messen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

4.4  Materialien für die 
Dachdeckung 

 

 Als Dachdeckung für geneigte Dächer von Hauptge-
bäuden ab einer Dachneigung von 12° sind aus-
schließlich Dachplatten (kleinteilige Schuppende-
ckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Beton-
dachsteine etc.) sowie eine vollständige Begrünung 
zulässig. 

Bei Dächern mit einer Dachneigung unter 12° sind so-
wohl Dachplatten als auch eine vollständige Begrü-
nung zulässig; dies gilt nicht für Dachflächen, die zum 
Aufenthalt für Personen dienen (z.B. Dachterrassen). 

Für diejenigen Bereiche dieser Dächer, die der Ge-
winnung von Sonnenenergie dienen, sind darüber 
hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) üblich 
bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Ab-
dichtungselemente etc.) sind in jedem Fall andere 
Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
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4.5  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune so-
wie betongraue bis anthrazitgraue Töne zulässig, 
dies gilt nicht für begrünte Dächer sowie für Dachflä-
chen, die zum Aufenthalt für Personen dienen (z.B. 
Dachterrassen).  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnen-
energie dienen, sind die Farben zulässig, die für ent-
sprechende Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovol-
taikanlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Ab-
dichtungselemente etc.) sind darüber hinaus andere 
Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

4.6  Anzahl der Stellplätze 
in den privaten 
Grundstücken  

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro 
Wohnung richtet sich nach der Größe der Wohnung:  

unter 50 m²  1 Stellplatz 

größer als 50 m²  2 Stellplätze  

Für andere Nutzungen als Wohnen bleiben die ge-
setzlichen Vorschriften unbenommen. 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

    

4.7  Einfriedungen und 
Stützkonstruktionen 
in den Baugebieten 
dem Baugebiet  

 Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune aus 
Drahtgeflecht oder Drahtgitter (auf der jeweils erfor-
derlichen Unterkonstruktion) bis zu einer max. Höhe 
von 0,90 m über dem endgültigen Gelände sowie He-
cken zulässig.  

Mauern über eine Höhe von 0,25 m über dem endgül-
tigen Gelände als Einfriedungen sind unzulässig.  

Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen des 
Baugebietes sind nur zulässig, sofern sie für die An-
passung des Geländes (z.B. gegenüber der Ver-
kehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topografie 
erforderlich sind. 

Sie dürfen: 

− eine Höhe von 0,50 m nicht überschreiten. Bei 
Stützkonstruktionen mit Abstufungen ist die Höhe 
der einzelnen Stufen maßgeblich, wenn der Ab-
stand der einzelnen Stufen zueinander mindes-
tens 1,50 m beträgt. Sollte der Abstand der einzel-
nen Stufen zueinander diesen Wert unterschrei-
ten, ist die Summe aller Höhen der einzelnen Stu-
fen (Gesamthöhe aller Stufen) maßgeblich. 
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Sie sind: 

− gegenüber der Grundstücksgrenze um mind. 
0,25 m zurück zu setzen,  

− optisch zu gliedern, 

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und 
Kleinlebewesen durchlässig ist (z.B. Trockenmau-
ern aus Natursteinen, Gabionen etc.) und 

− dauerhaft zu begrünen (durch direkte Bepflanzung 
der Zwischenräume bzw. z.B. selbstklimmende 
und rankende Pflanzen wie Efeu) 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
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5    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

5.1    Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbe-
reiches des angrenzenden Bebauungsplanes 
"Bergäcker IV" der Gemeinde Horgenzell (siehe Plan-
zeichnung) 

    

5.2    Bestehendes Gebäude (Wohngebäude/Wirtschafts- 
oder Nebengebäude) zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

5.3    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der 
Planaufstellung (siehe Planzeichnung) 

    
    

5.4    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeich-
neten Grenzen stellen einen Vorschlag zur Aufteilung 
der Grundstücke dar (siehe Planzeichnung) 

    

    

5.5  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der 
Grundstücke (siehe Planzeichnung) 

    

5.6    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der 
Planzeichnung) 

    

5.7    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der 
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeich-
nung, siehe Planzeichnung) 

    

    

5.8  Begrünung privater 
Grundstücke  

 Gem. § 9 Abs. 1 S. 1 LBO müssen die nichtüberbauten 
Flächen der bebauten Grundstücke Grünflächen sein, 
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden. Gem. § 21a NatSchG 
BW sind Schotterungen zur Gestaltung von privaten 

 
553 

554 

2 7 9
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Gärten grundsätzlich keine "andere zulässige Verwen-
dung" (d.h. Schottergärten sind nicht erlaubt). Ist eine 
Begrünung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht 
oder nur sehr eingeschränkt möglich, so sind die bau-
lichen Anlagen zu begrünen, soweit ihre Beschaffen-
heit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen und die 
Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist. 

    

5.9  Klimaschutz  Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen 
wie insbesondere Solarthermie, Photovoltaik, Wind-
energie und Geothermie wird empfohlen.  

Privatgärten sollten möglichst durchgängig mit heimi-
schen und standortgerechten Pflanzen begrünt sein.  

Eine Dachbegrünung bei Dächern mit einer Dachnei-
gung unter 15° und/oder eine Fassadenbegrünung 
wird empfohlen.  

Bei der Pflanzung von Bäumen sollte eine Verschat-
tung der Gebäude vermieden werden. 

    

5.10  Nachhaltige Ressour-
cennutzung 

 Es wird empfohlen, Regenwasser möglichst an Ort und 
Stelle versickern zu lassen und zur Bewässerung von 
Garten und Balkonpflanzen Regenwasser zu nutzen. 
Hierzu eignen sich Regenwasser-Auffangbecken (Zis-
ternen). Auch Gartenteiche können mit Regenwasser 
gefüllt werden. Die Nutzung von Regenwasser zur Toi-
lettenspülung sowie zum Wäschewaschen ist eben-
falls möglich, hierzu ist die "DIN 1989 Regenwas-
sernutzungsanlagen" zu berücksichtigen. 

Zur Nutzung von Bioabfällen wird die Errichtung eines 
Komposts empfohlen. 

    

5.11  Artenschutz  Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, die Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten besonders geschützter 
Arten zu zerstören sowie streng geschützte Arten und 
europäische Vogelarten während der Fortpflanzungs-
, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeit erheblich zu stören. Um das Eintreten eines 
Verbotstatbestandes im Sinne des § 44 BNatSchG zu 
verhindern, ist daher vor dem Abriss von Gebäuden 
(insbesondere Wirtschaftsgebäuden/Scheunen) so-
wie vor der Rodung alter Bäume zu prüfen, ob diese 
von besonders geschützten Tieren bewohnt werden. 
Der Abriss bzw. die Rodung sollte im Falle eines Nach-
weises im Winterhalbjahr erfolgen und mit der Unteren 
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Naturschutzbehörde des Landratsamtes Ravensburg 
abgestimmt werden. 

Hinsichtlich des artenschutzrechtlichen Konfliktpo-
tenzials "Vogelkollision an Glasfassaden" sind die 
Empfehlungen der Vogelwarte Sempach ("Bauen mit 
Glas und Licht") zu berücksichtigen. 

    

5.12    Biotop im Sinne des § 30 BNatSchG ("Kappeler Wei-
herwiesen", Nr. 1-8222-436-0570) 

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheb-
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Bio-
tops führen können, sind verboten. Das heißt in der zu 
den Privatgärten angrenzenden öffentlichen Grünflä-
che sind beispielsweise Ablagerungen von Gartenab-
fällen, Kompost oder Holz sowie eine gärtnerische 
Nutzung der Fläche ebenso wie eine nicht fachge-
rechte Pflege der Hecke (zum Beispiel durch die Um-
wandlung in eine Schnitthecke) unzulässig. 

    

5.13  Versickerungsanlagen 
für Niederschlagswas-
ser 

 

 Die unter "Behandlung von Niederschlagswasser in 
den privaten Grundstücken" genannten üblichen Vor-
gaben zur Bemessung, Planung und (konstruktiver) 
Ausführung von Sickeranlagen sind u.a. dem Arbeits-
blatt DWA-A 138 (4/2005) und dem Leitfaden "Natur-
verträgliche Regenwasserbewirtschaftung" des Lan-
des Baden-Württemberg zu entnehmen.  

Bemessung und konstruktive Ausführung der Versi-
ckerungsanlagen für Niederschlagswasser sind re-
gelmäßig im bauaufsichtlichen Verfahren nachzuwei-
sen (Darstellung im Baugesuch). Dabei sollten u.a. 
folgende Maßgaben Beachtung finden:  

− Mindestgröße 15 % der anzuschließenden versie-
gelten Fläche 

− Tiefe max. 0,30 m 

− Überlastungshäufigkeit max. 0,2 (d.h. im Durch-
schnitt max. 1 mal in 5 Jahren) 

− Ausbildung als Einzelmulde oder vernetzte Mulden 

− Lage und Gebäudeabstand nach den Vorgaben 
des ATV-DVWK-A 138, Ziff. 3.2.2  

− Zufluss zur Versickerungsanlage für Nieder-
schlagswasser möglichst oberflächig über be-
wachsenen Oberboden, Rinnen aus verfugten 
Pflastersteinen, o.ä. 
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− Bei unzureichend versickerungsfähigem Unter-
grund sind so genannte Mulden-Rigolen-Elemente 
nach ATV-DVWK-A 138, Ziff. 3.3.3 sinnvoll. 

− Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom Bau 
einer Versickerungsanlage für Niederschlagswas-
ser. 

− Notüberläufe der privaten Sickeranlagen müssen 
an das öffentliche Notüberlaufsystem angeschlos-
sen werden (technische Informationen sind über 
die kommunale Bauverwaltung erhältlich). 

Während der Bauzeit sollten die für die Versickerung 
vorgesehenen Flächen wie folgt vor Verdichtung ge-
schützt werden:  

− keine Lagerung von Baumaterialien und Bo-
denaushub 

− kein Befahren  

− keine Nutzung als Waschplatz jeglicher Art 

Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung 
der Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser 
ist das Hinzuziehen eines Fachingenieurs sinnvoll. 

Das Versickern von Niederschlagswasser stellt eine 
Gewässernutzung dar, die grundsätzlich einer recht-
lichen Erlaubnis durch das zuständige Landratsamt 
bedarf. Inwiefern im Einzelfall eine erlaubnisfreie Ver-
sickerung durchgeführt werden kann (Verordnung 
über die dezentrale Beseitigung von Niederschlags-
wasser) sollte von der Bauherrschaft bei dem zustän-
digen Landratsamt in Erfahrung gebracht werden. 

In privaten Grundstücken darf nur unverschmutztes 
Niederschlagswasser versickert werden. Zur Vermei-
dung einer Verunreinigung des Niederschlagswas-
sers sollte auf Tätigkeiten wie z.B. Reinigungsarbei-
ten, Be- und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe 
etc. verzichtet werden. Die Autowäsche auf einem 
Privatgrundstück ist per Gesetz nicht zulässig; die 
gemeindeeigenen Regelungen sind zu beachten und 
können beim jeweiligen Ordnungsamt angefragt wer-
den. 

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven 
Elemente sollte auf die Verwendung von Oberflächen 
aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei verzichtet wer-
den. Als Alternativen für Rinnen und Fallrohre stehen 
Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Ver-
fügung. 
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5.14  Bodenschutz  Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten, 
entsprechend der Darstellung in der Broschüre "Bo-
denschutz beim Bauen". 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit - Verwertung 
von Bodenmaterial"), DIN 18915 ("Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau - Bodenarbeiten") und DIN 19639 
("Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhal-
ten. 

Durch planerische Maßnahmen ist der Bodenaushub 
zu reduzieren. 

Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens 
ist auf einen sorgsamen und schonenden Umgang zu 
achten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit 
anderen Bodenhorizonten zu vermeiden. Zu Beginn 
der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden 
abzuschieben und bis zur Wiederverwertung in profi-
lierten Mieten ohne Verdichtungen zu lagern. Die 
i.d.R. darunter folgenden Bodenhorizonte kulturfähi-
ger Unterboden und unverwittertes Untergrundma-
terial sind jeweils ebenfalls beim Ausbau sauber von-
einander zu trennen und getrennt zu lagern. Die Bo-
denmieten sind mit tiefwurzelnden Gründüngungs-
pflanzenarten zu begrünen. Bei einer Wiederverwer-
tung des Bodenmaterials vor Ort sind die Böden mög-
lichst entsprechend ihrer ursprünglichen Schichtung, 
bei der Wiederherstellung von Grünflächen verdich-
tungsfrei wieder einzubauen. Ggf. verunreinigtes Bo-
denmaterial ist zu separieren und entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen zu verwerten oder zu ent-
sorgen. Überschüssiger Boden sollte einer sinnvollen 
möglichst hochwertigen Verwertung zugeführt wer-
den z.B. Auftrag auf landwirtschaftlichen Flächen, 
Gartenbau. Einer Vor-Ort-Verwertung des Erdaus-
hubs ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen (dies ist 
frühzeitig in Planung zu berücksichtigen). 

Böden auf nicht überbauten Flächen sind möglichst 
vor Beeinträchtigungen (Verdichtung, Vernässung, 
Vermischung, Verunreinigung) zu schützen, ggf. ein-
getretene Beeinträchtigungen zu beseitigen. Ggf. 
eingetretene Verdichtungen des Bodens sind nach 
Ende der Bauarbeiten zu beheben, z.B. durch Tiefen-
lockerung und Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflan-
zen. Künftige Grün- und Retentionsflächen sind wäh-
rend des Baubetriebs vor Bodenbeeinträchtigungen 
wie Verdichtungen durch Überfahren oder Miss-
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brauch als Lagerfläche durch Ausweisung und Ab-
trennung als Tabuflächen zu schützen. Baustoffe, 
Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass 
Stoffeinträge bzw. -vermischung mit Bodenmaterial 
ausgeschlossen werden. 

Zur Verringerung der übermäßigen Versiegelung der 
Baugrundstücke soll auf großflächige Zufahrten zu 
Stellplätzen und Garagen verzichtet werden. Zur Ver-
meidung einer Verunreinigung des Niederschlags-
wassers ist auf Tätigkeiten, wie z.B. Autowäsche, an-
dere Reinigungsarbeiten, Be- und Entladungsarbei-
ten gefährlicher Stoffe etc. zu verzichten (§ 55 WHG). 
Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven 
Elemente sollte auf die Verwendung von Oberflächen 
aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei verzichtet wer-
den. Als Alternativen für Rinnen und Fallrohre stehen 
Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Ver-
fügung. 

    

5.15  Grundwasserschutz  Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel ei-
ner wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG). 

Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Land-
ratsamt Ravensburg zu beantragen. Die für das Er-
laubnisverfahren notwendigen Antragsunterlagen 
müssen nach § 86 Absatz 2 WG von einem hierzu be-
fähigten Sachverständigen gefertigt und unterzeich-
net werden. Ein Formblatt über die notwendigen Un-
terlagen ist bei der Unteren Wasserbehörde erhält-
lich. Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und Zuta-
geleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer 
Baugrube kann grundsätzlich nur vorübergehend er-
teilt werden. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwas-
ser hat der/die Unternehmer*in gem. § 49 Absatz 2 
WHG bei der Unteren Wasserbehörde des Landrats-
amtes unverzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasser-
behörde trifft die erforderlichen Anordnungen. 

 
5.16  Grundwasser und 

Drainagen 
 Grundwasser darf nicht abgeleitet werden. Drai-

nagenwässer dürfen nicht in die Kanalisation abgelei-
tet werden. 
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5.17  Kellerentwässerung 
und Rückstausiche-
rung 

 Gegebenenfalls können Untergeschosse wegen der 
Höhenlage des Schmutzwasserkanals nicht im Frei-
spiegel entwässert werden. Entwässerungspunkte 
unterhalb der Rückstauebene sind regelmäßig über 
eine normgerechte Rückstausicherung an den öf-
fentlichen Schmutz- bzw. Regenwasserkanal anzu-
schließen. 

    

5.18  Überflutungsschutz  Unter anderem bei Starkregen kann es aus verschie-
denen Gründen (Kanalüberlastung, Oberflächenab-
flüsse an Hanglagen, etc.) zu wild abfließenden Ober-
flächenabflüssen kommen. Um Überflutungen von 
Gebäuden zu vermeiden bzw. das Überflutungsrisiko 
zu reduzieren sind entsprechende (Schutz-)Vorkeh-
rungen zu treffen. Insbesondere ist auf die Höhen-
lage der Lichtschächte, Lichthöfe und des Einstiegs 
der Kellertreppen o. Ä. zu achten. Sie sollten so hoch 
liegen, dass kein Wasser zufließen kann. Maßnahmen 
zur Verbesserung des Überflutungsschutzes sind 
auch in die Gartengestaltung integrierbar. Bei der 
Gartenanlage ist darauf zu achten, dass das Wasser 
weg von kritischen (Gebäude-)Stellen fließt. Obige 
Anregungen gelten insbesondere für Tiefgaragenzu-
fahrten und für Grundstücke in oder unterhalb von 
Hanglagen oder in Senken. Lichthöfe unterhalb von 
Dachrinnen sind potenzielle Überflutungsrisiken – 
Dachrinnen können überlaufen. 

    

5.19  Hydrologie (Schicht-
wasser) 

 Im Allgemeinen ist mit Quellaustritten (lokales 
Schichtwasser) zu rechnen. Es wird empfohlen das 
ggfs. vorhandene Schichtwasser durch besondere 
Vorkehrungen von der Bebauung fernzuhalten, z.B. 
durch die Errichtung von Drainagewänden vor der 
Bebauung oder die Ausführung des Kellers als "weiße 
Wanne". 

5.20  Energieeinsparung  Die Nutzung von regenerativen Energien wird durch 
das Gebäudeenergiegesetz (GEG - Gesetz zur Ein-
sparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäu-
den) beim Neubau vorgegeben. Über die gesetzli-
chen Anforderungen hinausgehende Energiespar-
maßnahmen werden von der Gemeinde Horgenzell 
ausdrücklich empfohlen. 
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5.21  Photovoltaik-Pflicht- 
Verordnung 

 Ab 1. Januar 2022 besteht gemäß der §§ 8a und 8b 
der Novellierung des Klimaschutzgesetzes Baden-
Württemberg beim Neubau von Nichtwohngebäuden 
oder Parkplätzen mit mehr als 35 Stellplätzen die 
Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen zur 
Stromerzeugung. Ab Mai 2022 wird diese Pflicht auf 
den Neubau von Wohngebäuden und ab 01.01.2023 
auf grundlegende Dachsanierungen erweitert. Um 
Widersprüchlichkeiten zu vermeiden, im vorliegen-
den Bebauungsplan daher keine Festsetzung zur 
Umsetzung von Photovoltaikanlagen getroffen. 

5.22  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über 
Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf 
Grundstücken" in der jeweils aktuellen Fassung (VwV 
Feuerwehrflächen) i.V.m. § 15 Landesbau-ordnung 
(LBO). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt 
das Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W 405 i.V.m. 
§ 2 Abs. 5 Ausführungsverordnung zur Landesbau-
ordnung (LBOAVO) sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vor-
gesehen werden. Die Abstände der Hydranten zuei-
nander sollten 100-200 m nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die 
Löschwasserversorgung aus der öffentlichen Was-
serversorgung überschreiten, sollten für den Objekt-
schutz selbstständig genügend Löschwasser (z.B. 
Zisterne) vorhalten.  

    

5.23  Ergänzende Hinweise  Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das 
Bezugshöhensystem DHHN 12. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der 
näheren Umgebung kann von einer Bebaubarkeit im 
überplanten Bereich ausgegangen werden. Den Bau-
verantwortlichen wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen 
durchzuführen (z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scher-
ben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, 
Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, 
ist das Landesamt für Denkmalpflege beim Regie-
rungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu be-
nachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sach-
gerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf 
des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden 
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zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Do-
kumentation und Fundbergung ist einzuräumen 
(gem. § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). 
Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des 
Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfärbun-
gen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das zu-
ständige Landratsamt unverzüglich zu benachrichti-
gen.  

In den verkehrsberuhigten Bereichen bzw. in den Be-
reichen von Stich- und Einbahnstraßen behält sich 
die Gemeinde Horgenzell vor, die Entleerung der 
Müllbehälter gesammelt an einem Standort durchfüh-
ren zu lassen. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen ist mit der Einwirkung von vorüber-
gehenden belästigenden Geruchsimmissionen (z.B. 
durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzenschutz-
mitteln etc.) sowie Lärmimmissionen (z.B. Traktoren-
geräusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

Bei Doppelhäusern sollte ein profilgleicher Anbau der 
einzelnen Haushälften angestrebt werden (d.h. glei-
che Dachneigung, kein seitlicher und höhenmäßiger 
Versatz).  

Bei Grundstücken, bei denen das Maß der baulichen 
Nutzung über die zulässige Grundfläche festgesetzt 
ist, sollte für eine grenzüberschreitende Bebauung 
(Doppelhäuser, Reihenhäuser, Kettenhäuser etc.) die 
max. Ausschöpfung der Grundfläche für die einzelnen 
Grundstücke durch privatrechtliche Regelungen früh-
zeitig vereinbart werden. 

    

5.24  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) 
Grundlage erstellt ist (hohe Genauigkeit), können sich 
im Rahmen der Ausführungsplanung und/oder der 
späteren Einmessung Abweichungen ergeben (z.B. 
unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die 
Gemeinde Horgenzell noch die Planungsbüros über-
nehmen hierfür die Gewähr.  

    

5.25  Lesbarkeit der Plan-
zeichnung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinan-
der liegende Linien nebeneinander dargestellt (z.B. 
Nutzungskordel und vorgeschlagene Grundstücks-
grenze).  
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Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der 
zugeordneten Farbe und damit auch über festge-
setzte Nutzungsketten hinweg. 

 



 

 
 Gemeinde Horgenzell    Bebauungsplan "Bergäcker IV - Erweiterung" 

und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Textteil (Entwurf) mit 82 Seiten, Fassung vom 06.08.2024 

Seite 28 

6  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 
(BGBI. 2023  I Nr. 394), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in 
der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 27.06.2023 (GBl. S. 229,231), § 74 der Landesbauordnung für Baden-Würt-
temberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20.11.2023 (GBl. S. 422), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023  I Nr. 176), sowie der Planzeichen-
verordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Horgenzell den Bebauungsplan "Bergäcker IV - Erweiterung" und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Bergäcker IV - Erweiterung" und 
der örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 
06.08.2024. yyq 

 
 

 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Bergäcker IV - Erweiterung" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu bestehen aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 06.08.2024. Dem Be-
bauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften hierzu wird die jeweilige Begründung 
vom 06.08.2024 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein. yyq 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf 
Grund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.  

Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € (Einhunderttausend Euro) be-
legt werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften zu 

− Dachformen 

− Dachneigungen für Hauptgebäude 

− Materialien für die Dachdeckung 

− Farben  

− Anzahl der Stellplätze in den privaten Grundstücken oder 

− Einfriedungen und Stützkonstruktionen in den Baugebieten dem Baugebiet 
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nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet.  

 
 § 4 Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan "Bergäcker IV - Erweiterung" der Gemeinde Horgenzell und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des je-
weiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 § 5 Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des 
Bebauungsplanes "Bergäcker IV - Erweiterung" im Wege der Berichtigung angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horgenzell, den ........................  

 

 
.......................................................... 
(Volker Restle, Bürgermeister)  (Dienstsiegel) 
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7  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

7.1  Allgemeine Angaben 

7.1.1  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

7.1.1.1  Der zu überplanende Bereich befindet sich im Norden des Horgenzeller Weiler 
"Kappel" im Süden des Gemeindegebietes.  

7.1.1.2  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich das Grundstück mit der Flur-
stücksnummer 280 (Teilfläche).  

 
7.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

7.2.1  Bestandsdaten und allgemeine Grundstücksmorphologie 

7.2.1.1  Die landschaftlichen Bezüge werden vom Oberschwäbischen Hügelland be-
stimmt.  

7.2.1.2  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Ge-
bäude. Darüber hinaus sind keine naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

7.2.1.3  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist ein von Nordost 
nach Südwest abfallendes Gelände auf. Auf einer Distanz von ca. 290 m wird 
ein Höhenunterschied von ca. 9 m überwunden. Die Anschlüsse an die bereits 
gebauten Verkehrsfläche im Süden des Planungsgebietes ist unproblema-
tisch.  

 
7.2.2  Erfordernis der Planung 

7.2.2.1  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbau-
flächen zur Deckung des Wohnbedarfs der überwiegend ortsansässigen Be-
völkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der Gemeindeverwal-
tung zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert.  

7.2.2.2  Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Horgenzell für Familien als 
attraktiv gilt und seit 1975 immer einen Geburtenüberschuss aufweisen 
konnte. Ein deutliches Wachstum war somit vorhanden und ein weiteres 
Wachstum wird derzeit erwartet. So wird die Anzahl der Einwohner in Horgen-
zell von 5.428 im Jahr 2020 auf ca. 5.628 Einwohner im Jahr 2030 steigen 
(Bevölkerungsvorausrechnung bis 2035 des Statistischen Baden-Württem-
berg). Zudem wird sich die durchschnittliche Haushaltsgröße auch in Horgen-
zell weiter verringern; die durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt 
wird in Baden-Württemberg von 2,09 im Jahr 2019 auf voraussichtlich 2,00 im 
Jahr 2040 zurückgehen (gem. Daten 2020 des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis). Ebenso sind steigende Raumansprüche der Wohnbevölkerung zu 
verzeichnen.  

7.2.2.3  Die Bedeutung der Gemeinde Horgenzell für die Versorgung der Bevölkerung 
mit Wohnraum wird auch regionalplanerisch durch Festlegung als Siedlungs-
bereich gewürdigt. Demnach soll die Entwicklung in Teilbereichen mit guter 
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Verkehrsanbindung vollzogen werden. Im vorliegen Fall ist die Verkehrsanbin-
dung für die geplante Aufstellung des Bebauungsplanes angemessen bzw. 
gut. Die Verbindung zu den wichtigen Zielen, vor allem zum Hauptort Horgen-
zell, in die Stadt Markdorf und nach Ravensburg erfolgt über die Kreisstraßen, 
die sich in wenigen hundert Meter Entfernung befinden. 

7.2.2.4  Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht mög-
lich dieser Nachfrage gerecht zu werden. In der Gemeinde gibt es nicht aus-
reichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungspo-
tenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken 
decken könnten und zur Verfügung stehen. Zudem ist die letzte Wohngebiets-
ausweisung bereits vollständig vergeben. Der Gemeinde erwächst daher ein 
Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

 
7.2.3  Übergeordnete Planungen 

7.2.3.1  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwick-
lungsplanes 2002 Baden-Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeri-
ums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

 − − 3.1.2 Die Siedlungstätigkeit ist vorrangig auf Siedlungsbereiche so-
wie Schwerpunkte des Wohnungsbaus und Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen zu kon-
zentrieren.  

 − − 3.1.6 Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnun-
gen von Raumnutzungen, insbesondere der Funktionen Woh-
nen und Arbeiten, so zu gestalten, dass verkehrsbedingte Be-
lastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisierter Ver-
kehr möglichst vermieden wird. […]  

 − − 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszu-
richten. Dazu sind Möglichkeiten der Verdichtung und Arron-
dierung zu nutzen, Baulücken und Baulandreserven zu be-
rücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflä-
chen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme 
von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt 
und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu be-
schränken.  

 − − Karte zu 2.1.1 
"Raumkate-
gorien" 

Darstellung als ländlicher Raum im engeren Sinne. 
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7.2.3.2  Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, 
Karte zu 2.1.1 "Raumkategorien"; Darstellung als "ländlicher Raum im engeren 
Sinne" 

 
7.2.3.3  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele, Grundsätze sowie nach-

richtlich übernommene Festlegungen oder Darstellungen mit Bindungswir-
kung (die sich nicht durch den Regionalplan, sondern (allenfalls) aus den je-
weils originären Planwerken bzw. Verordnungen ergibt) der Raumordnung aus 
dem Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (Genehmigung vom 
09.09.2023) als Ziele und Grundsätze maßgeblich: 

 

 −  2.1.2 (N) 3 Bei der Ausweisung von Neubauflächen ist auf eine umwelt-
schonende, Flächen und Energie sparende Bebauung und 
eine verkehrsgünstige und wohnortnahe Zuordnung von Ver-
sorgungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewerbeflächen hin-
zuwirken (PS 2.3.1.2, LEP 2002). 

 −  2.2.0 (G) 4 Im Ländlichen Raum soll im Interesse der Daseinsvorsorge der 
Sicherstellung einer wohnortnahen zentralörtlichen Versor-
gung ein Vorrang vor den Erfordernissen der Tragfähigkeit 
und der Auslastung der Infrastruktur eingeräumt werden. 

 −  2.4.0 (Z) 1 Die Siedlungstätigkeit ist auf Siedlungsbereiche (siehe PS 
2.4.2) sowie Schwerpunkte des Wohnungsbaus (siehe PS 
2.5) und Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienst-
leistungseinrichtungen (siehe PS 2.6) zu konzentrieren. 

 −  2.4.0 (Z) 2 Die Flächeninanspruchnahme ist durch die Aktivierung in-
nerörtlicher Potenziale (Baulücken / Nachverdichtung, Brach- 
/ Konversionsflächen, Flächenrecycling) sowie durch eine flä-
cheneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bau-
weise zu verringern. 

 −  2.4.0 (G) 4 Die Gemeinden sollen durch eine aktive Baulandpolitik auf die 
Mobilisierung und tatsächliche Verfügbarkeit der Bauflächen-
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potenziale im Siedlungsbestand und der bauplanungsrecht-
lich gesicherten Flächen hinwirken. Die Bauflächenauswei-
sung soll so bemessen und gelenkt werden, dass Überlastun-
gen und ein ungegliedert bandartiges und flächenhaft aus-
greifendes Siedlungswachstum vermieden werden. 

 −  2.4.0 (G) 5 Bei der Erschließung neuer Bauflächen sind Maßnahmen zum 
Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu berücksichtigen. 
Eine energieeffiziente Bauweise und der Einsatz erneuerbarer 
Energien soll gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Be-
lange des Denkmalschutzes sowie des Natur- und Land-
schaftsschutzes berücksichtigt werden. 

 −  2.4.0 (N) 6 
 

Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnun-
gen von Raumnutzungen, insbesondere der Funktionen Woh-
nen und Arbeiten, so zu gestalten, dass verkehrsbedingte Be-
lastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisierter Ver-
kehr möglichst vermieden wird. Größere Neubauflächen sol-
len nur dann ausgewiesen werden, wenn dabei ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Wohnbauflächen und gewerbli-
chen Flächen in derselben Gemeinde oder in Abstimmung mit 
Nachbargemeinden gewährleistet wird (PS 3.1.6, LEP 2002). 

 −  2.4.0 (Z) 7 Zur Milderung des Siedlungsdrucks im Uferbereich des Bo-
densees wird mit Ausnahme des Teil-Oberzentrums Fried-
richshafen und des Mittelzentrums Überlingen die Siedlungs-
entwicklung durch die Festlegung von geeigneten Siedlungs-
bereichen, regionalbedeutsamen Schwerpunkten des Woh-
nungsbaus und regionalbedeutsamen Schwerpunkten für In-
dustrie und Gewerbe in das angrenzende Hinterland gelenkt. 

 −  2.4.1 (Z) 6 Zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch neue 
Wohnbauflächen sind bei allen Neubebauungen außerhalb 
von regionalbedeutsamen Wohnungsbauschwerpunkten fol-
gende Werte der Mindest-Bruttowohndichte einzuhalten: (…) 

   

 

 −  2.4.2 (Z) 1 Gemeinden, in denen sich die Siedlungstätigkeit verstärkt 
vollziehen soll, wer-den als Siedlungsbereiche festgelegt. Die 
Siedlungsentwicklung ist in den Gemeindehauptorten sowie 
in geeigneten Teilorten mit guter Verkehrsanbindung zu kon-
zentrieren. Diese Gemeindehauptorte und Teilorte der ver-
stärkten Siedlungstätigkeit sind in PS 2.4.2 (2) benannt und 
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in der Raumnutzungskarte durch die Punktsignatur "Sied-
lungsbereich" dargestellt. 

 −  2.5.0 (G) 1 Für die Region soll ein quantitativ und qualitativ ausreichen-
des Wohnungsangebot sichergestellt werden. Eine soziale 
Mischung ist anzustreben. 

 
7.2.3.4  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich rele-

vanten Zielen des Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Re-
gionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

7.2.3.5  Gemäß des Regionalplans hat die Gemeinde Horgenzell zukünftig bei der Aus-
weisung von Wohngebieten als "sonstige" Gemeinde in einem ländlichen 
Raum i.e.S. eine Mindest-Bruttowohndichte von 45 Einwohnern pro Hektar 
einzuhalten. Anhand einer theoretischen Berechnung wird nachgewiesen, 
dass diese eingehalten wird. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ei-
nen sog. Angebotsbebauungsplan handelt, in dem die Festsetzungen einen 
Rahmen darstellen, der von den Bauherren nicht ausgeschöpft werden muss. 
Daher sind die hier getroffenen Annahmen zwangsweise theoretischer Natur 
und können in der Realität anders ausfallen. Sie sind aber plausibel und daher 
als Nachweis der Einhaltung der Bruttowohndichte geeignet. In dem Gebiet 
werden 12 Bauplätze für Einfamilienhäuser, 8 Bauplätze für Doppelhaushälfte 
sowie eine Fläche für Mehrfamilienhäuser mit Platz für mindestens ca. 10 
Wohnungen vorgesehen. Damit wären in dem Gebiet 30 Wohneinheiten vor-
handen. Bei Verrechnung mit der in Horgenzell durchschnittlichen Belegungs-
dichte von 2,09 Ew/Whg. würden in dem Gebiet 62,7 Personen leben. Bei der 
Größe der Baufläche von 9.715,5 m² würde die Einwohndichte 64 Ew/ha be-
tragen und den Vorgabewert damit deutlich übertreffen. Typischerweise wer-
den gerade die Einfamilienhäuser mit mehr als einer Wohneinheit ausgestattet 
sodass von mehr Einwohnern ausgegangen werden kann. 

7.2.3.6  Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Horgenzell-Wilhelmsdorf verfügt 
über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten Flächen 
werden hierin als "Fläche für die Landwirtschaft" dargestellt. Da die im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebietseinstufungen mit den Dar-
stellungen des gültigen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, wer-
den die Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Rahmen einer Berichti-
gung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst.  
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7.2.3.7  Auszug aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan, Darstellung als "Fläche 
für die Landwirtschaft", in neuer Darstellung die Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den Bebauungsplan "Bergäcker III".  

7.2.3.8  Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg 
(DSchG): siehe Punkt "Schutzgut Kulturgüter" des Umweltberichtes. 

7.2.3.9  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vor-
gaben werden durch diese Planung nicht tangiert.  

 
7.2.4  Standortwahl, Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Pla-

nung  

7.2.4.1  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vor-
handenen Siedlungsstruktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. 
Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei möglichst effektiver Ausnutzung 
der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu 
schaffen. 

7.2.4.2  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche 
zeitgemäße Bauformen (freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaus, Mehrfa-
milienhaus) verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und 
bedarfsgerechtes Planungsinstrument geschaffen werden, das die Wohnbe-
dürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kin-
dern, berücksichtigt. Dabei wird auch der Schaffung und Erhaltung sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen, der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevöl-
kerung und den Anforderungen kostensparenden Bauens Rechnung betragen 
(gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB). 

7.2.4.3  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 
Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten Bereich abschließend. 
Den Bauverantwortlichen stehen bei Vorliegen der entsprechenden Voraus-
setzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens 
(entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der 
Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren gem. § 51 LBO).  
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7.2.4.4  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Bergäcker IV - Erweiterung" erfolgt im 
so genannten beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) auf der Grundlage des § 215a Abs. 1 
BauGB. 

7.2.4.5  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik 
der Rechtsgrundlagen ab.  

 
7.2.5  Städtebauliche Entwurfsalternativen 

7.2.5.1  Für die Ausarbeitung des Städtebaulichen Entwurfs für das Plangebiet 
"Bergäcker IV - Erweiterung" wurden dessen Gegebenheiten und Besonder-
heiten sowie die der Umgebung erhoben und analysiert und ein Entwurf ent-
wickelt, der die verschiedenen Belange (bspw. Wohnbedürfnisse, Ortsbild, 
Wegebeziehungen) berücksichtigt. Der Schwerpunkt wurde dabei auf eine 
sinnvolle städtebauliche Anbindung an die angrenzende Wohnbebauung, eine 
Vielfalt an Grundstücksgrößen und den sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden gelegt.  

7.2.5.2  Die Alternative 1 zeichnet sich durch eine Anordnung der Gebäude in kleinen 
Hofsituationen aus, bei denen jeweils vier Gebäude um eine Einfahrt gruppiert 
sind. Im zentralen Bereich sind Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Das Bauge-
biet verfügt über eine Vielfalt von Einfamilien-, Mehrfamilien und Doppelhäu-
sern. Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes wurde die Dichte durch 
Herausnahme von zwei Gebäuden noch etwas verringert. 
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7.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

7.2.6.1  Für den Geltungsbereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

7.2.6.2  Auf der Grundlage des § 1 Abs. 5, 6 und 9 sowie 10 der BauNVO werden inner-
halb des gesamten Gebietes Veränderungen wie folgt vorgenommen:  

 − Im allgemeinen Wohngebiet soll die Reduzierung von den der Versorgung 
des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störender Handwerksbetriebe auf eine ausnahmsweise Zulässigkeit 
Fehlentwicklungen vermeiden. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschlie-
ßungssituation und Grundstücksbemessung nur bedingt geeignet, solche 
Betriebe aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen Nutzungs-
konflikte auf Grund der Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebietes teil-
weise nur schwer lösbar. Eine gleichzeitige Einschränkung der Nutzungen 
nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke) auf eine ausnahmsweise Zulässigkeit wird je-
doch nicht vorgenommen. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO an-
geführten Nutzungen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-
triebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen sind nicht geeignet, 
innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare 
Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräu-
mige städtebauliche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür.  

− Durch die Möglichkeiten, die sich aus § 1 Abs. 9 BauNVO ergeben, werden 
Sammelladestationen für Elektrofahrzeuge (sog. Elektrotankstellen) als 
nicht störende Gewerbebetriebe als ausnahmsweise zulässig festgesetzt. 
Eine im öffentlichen Verkehrsraum gegen Entgelt betriebene und öffentlich 
zugängliche einzelne Ladestation (als Einzelanlage) kann als eine unterord-
nete Nebenanlage im Sinne des § 14 BauNVO betrachtet werden, die nach 
Maßgabe des § 14 in allen Baugebieten der BauNVO zulässig ist. Durch die 
einzelnen Ladesäulen oder Sammelladestationen ohne Verkaufsstelle wird 
der Schwerpunkt der Wohnnutzung nicht unterlaufen. Von einer von den 
einzelnen Ladesäulen ohne Verkaufsstelle ausgehenden Störung ist nicht 
auszugehen. Die Ladesäulen fügen sich durch Größe und Aussehen in die 
Umgebung ein und dienen lediglich dem Aufladen eines Elektrofahrzeugs. 
Dadurch, dass keine Verkaufsstelle zulässig ist sowie durch die entspre-
chend dem jeweiligen Fahrzeug benötigte Ladedauer, ist nicht von einem 
starken Zu- und Abgangsverkehr auszugehen. 

7.2.6.3  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich 
auf das in der Baunutzungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene 
Erfordernis zur Erlangung der Eigenschaften eines Bebauungsplanes im Sinne 
des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan").  

Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit 
unmissverständlich sind. 

 − Die Festsetzung der Grundflächenzahl im Plangebiet ergibt einen großen 
Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von 
unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -anordnungen. Der festgesetzte 
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Wert von 0,40 entspricht dem im § 17 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) definierten Orientierungswerte für Wohngebiete. Er orientiert 
sich insbesondere am Erfordernis des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden. 

 − Durch die Festsetzung einer zulässigen Grundfläche für die Typen 1-3 wird 
eine von der Grundstücksgröße unabhängige Zielvorgabe getroffen. 

 − Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 Abs. 4) vorgesehene Überschrei-
tungsmöglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der vorliegenden Art nicht 
ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen 
und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungspotenzial ausge-
schöpft. Zu berücksichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, Schuppen, Gewächshäuschen, Spiel-
geräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen unterirdische Anla-
gen. Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen 
durch Parkplätze, Zufahrten sowie durch unterirdische Anlagen um weitere 
50% zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den 
ruhenden Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fernzuhalten. Insbeson-
dere wird hierdurch auch die Errichtung von Tiefgaragen ermöglicht, wel-
che durch Aufnahme der notwendigen Stellplätze die umliegenden Straßen 
und ihre Bewohner von oberirdischem Parksuchverkehr und den damit ver-
bundenen Immissionen entlastet. Darüber hinaus soll insgesamt die Aus-
nutzbarkeit des Grundstückes optimiert werden.  

− Der Begriff "nicht vollflächig versiegelt" in Bezug auf die Stellplätze sowie 
die Zufahrten bedeutet, dass es sich um wasserdurchlässige Beläge (z.B. 
in Splitt verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengitter-
steine, Schotterrasen, Kiesflächen) handeln muss. Durchgehenden As-
phaltbeläge scheiden hierdurch z.B. aus. 

 − Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse in Kombination mit den Ge-
bäudehöhen ist sinnvoll, um eine homogene Art der Bebauung und Ausnut-
zung der Baukörper vorzugeben.  

 − Die gleichzeitige Festsetzung von Gesamt-Gebäude- und Wandhöhen 
über NHN schafft einen verbindlichen Rahmen zur Umsetzung eines brei-
ten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik schließt Fehl-
entwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) 
nachvollziehbar und damit kontrollierbar. Die Höhe des natürlichen Gelän-
des ist durch die eingearbeiteten Höhenlinien eindeutig bestimmt.  
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 − Bei den festgesetzten Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen wird unter-
schieden zwischen Hauptgebäuden mit Terrassengeschoss, Hauptgebäu-
den mit Sattel- oder Walmdach, Hauptgebäuden mit Pultdach und Haupt-
gebäuden mit Flachdach. Bei Hauptgebäuden mit Sattel- bzw. Walmdach 
und Hauptgebäuden mit Flachdach geht die Bestimmung der höchstzuläs-
sigen Punkte eindeutig aus den textlichen Festsetzungen hervor. Bei 
Hauptgebäuden mit Terrassengeschoss (A) bzw. Hauptgebäuden mit Pult-
dach (B) ist die Bestimmung der höchstzulässigen Punkte auf Grund fest-
gesetzter Einschränkungen schwieriger. Für diese beiden Arten ist hier da-
her ein Schema dargestellt. 

 

  
7.2.6.4  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus (Typ 1) bzw. als Einzel- 

oder Doppelhaus (Typ 2) umgesetzt werden. Für die beim Typ 3 festgesetzte 
offene Bauweise sind keine weiteren Vorschriften getroffen.  

7.2.6.5  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, 
dass sie über die mögliche Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern 
(Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch entsteht für die Bauherrschaft zu-
sätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im Grundstück. 
Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten 
Grundstücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im 
Rahmen der Vergabe der Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. 
Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Durch die überbaubaren Grundstücks-
flächen wird der Abstand zu der benachbarten landwirtschaftlichen Nutzung 
verbindlich geregelt, so dass mögliche Gefahrenpotenziale ausgeschlossen 
bleiben 

7.2.6.6  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohnge-
bäuden erfolgt aus städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit 
des Baugebietes, seiner peripheren Lage im Gemeindegebiet sowie des dörf-
lichen Charakters des Ortsteiles wäre bei einer zu starken Bewohnerdichte 
mit einer Fehlentwicklung zu rechnen.  

7.2.6.7  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungsfreileitungen erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Neben den Anforderungen für die einzelnen Bau-
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grundstücke und Gebäude werden dadurch für die Erschließungsträger Vor-
gaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) Anlagen getrof-
fen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

7.2.6.8  Die Festsetzung von Erdgeschoss-Fußbodenhöhen erfolgt, um gegenüber 
den bereits bebauten Grundstücken und der bereits gebauten Erschließungs-
straße die erforderlichen Bezüge zu schaffen. 

 
7.2.7  Infrastruktur und Verkehr 

7.2.7.1  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeldverbesserung 
sind in räumlicher Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen des Ortstei-
les zu Fuß erreichbar (Schule, Kindergarten, Ortsteil-Rathaus). 

7.2.7.2  Das auszuweisende Baugebiet ist über die bestehenden Gemeindestraßen 
und die westlich verlaufende Kreisstraße K 8039 ausreichend an das Ver-
kehrsnetz angebunden.  

7.2.7.3  Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist durch die 
Bushaltestelle im Bereich "Schule" gegeben.  

7.2.7.4  Die bestehenden Verkehrsflächen können als Fahrradwege und Fußwege sind 
verwendet werden.  

7.2.7.5  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzen-
den Landwirtschaft ist hingewiesen. 
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8  Begründung – Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 
und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und Anlage 
zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) sowie Ab-
arbeitung der Eingriffsregelung des § 1a 
BauGB, Konzept zur Grünordnung  

  

8.1  Einleitung (Nr. 1 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

8.1.1  Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 
"Bergäcker IV - Erweiterung" (Nr. 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB)  

8.1.1.1  Durch den Bebauungsplan wird ein allgemeines Wohngebiet nördlich des Ort-
steiles Happenweiler ausgewiesen. 

8.1.1.2  Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortrand von Happenweiler und ist Teil der 
Gemeinde Horgenzell. Im Nordosten wird das Plangebiet von Intensivobstkul-
turen eingerahmt. Im Osten und Süden grenzt ein geschotterter und im Wes-
ten ein geteerter Weg an das Plangebiet. Zudem findet sich im östlichen, au-
ßerhalb des Geltungsbereichs liegendem Bereich eine kleine Streuobstwiese 
sowie landwirtschaftliche Gebäude. Im Westen schließt an den gebietsab-
grenzenden Asphaltweg landwirtschaftlich genutztes Grünland an. Im Süden 
entsteht zurzeit ein weiteres Wohngebiet, an welches der Geltungsbereich 
anschließt. 

8.1.1.3  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflä-
chen zur Deckung des Wohnraumbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. 
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen in der Gemeindeverwaltung konkrete 
und dringliche Anfrage nach Wohnbaugrundstücken vor. 

8.1.1.4  Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan (Fas-
sung vom 18.07.2000) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Horgenzell 
und Wilhelmsdorf als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. 

8.1.1.5  Wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebietes (WA) mit Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,4 (siehe 
Planzeichnung), maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhen in Meter über NN, 
maximal zulässige Wandhöhen in Meter über NN, private Grünflächen als Ein-
grünung und Pflanzgebote für die Grünflächen. Stellplätze, Zufahrten und an-
dere untergeordnete Wege sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszufüh-
ren. 

8.1.1.6  Der Bedarf an Grund und Boden (Geltungsbereich) beträgt insgesamt 1,1 ha, 
davon sind 0,7 ha allgemeines Wohngebiet, 0,03 ha Verkehrsflächen und 
0,05 ha Grünflächen. 

8.1.1.7  Nach Betrachtung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung verbleibt 
ein Ausgleichsbedarf von 123.899 Ökopunkten. Der Ausgleichsbedarf wird 
über gemeindeeigene Ökopunkte aus dem gemeindlichen Ökokonto abge-
deckt. 
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8.1.2  Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen (Nr. 1b Anlage zu § 2 
Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

8.1.2.1  Regionalplan: 

Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 
sind verbindliche Aussagen und Ziele zur regionalen Freiraumstruktur (z.B. re-
gionale Grünzüge, schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz, Land-, Forst- 
oder Wasserwirtschaft) nicht berührt. Die Planung steht auch in keinem Wi-
derspruch zu sonstigen für diesen Bereich relevanten Zielen des Regionalpla-
nes. 

8.1.2.2  Flächennutzungsplan (Fassung vom 18.07.2000) und Landschaftsplan (Fas-
sung vom 06.11.1996): 

Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Horgenzell und Wilhelmsdorf als Flächen 
für die Landwirtschaft dargestellt. Da die im Bebauungsplan getroffenen Fest-
setzungen und Gebietseinstufungen mit den Darstellungen des gültigen Flä-
chennutzungsplanes nicht übereinstimmen, werden die Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes im Rahmen einer Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB angepasst.  

8.1.2.3  Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Nordwestlich des Plangebietes, in einem Abstand von etwa 850 m, beginnt 
eine Teilfläche des FFH-Gebiets " Rotachtal Bodensee" (Nr. 8222-342). Bei 
Berücksichtigung der in der naturschutzfachlichen Praxis im Bebauungsplan 
festgesetzten Minimierungsmaßnahmen (insektenschonende Außenbeleuch-
tung und Photovoltaikanlagen) sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutz- und Erhaltungsziele des oben genannten FFH-Gebietes nicht zu er-
warten. Eine Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist daher 
nicht erforderlich. 

8.1.2.4  Weitere Schutzgebiete/Biotope: 

− Südlich in 35 m befindet sich das gem. § 30 BNatSchG kartiertes Biotop 
"Kappeler Weiherwiesen" Nr. 1-8222-436-0570). Zudem findet sich süd-
lich, 205 m entfernt das geschützt Biotop "Kappeler Weiher (Pfarrweiher)" 
Nr. 1-8222-436-0571) 

− 125 m südlich liegt die Wasserschutzgebiete "WSG KAPPEL" (Nr. 436064). 
Das Wasserschutzgebiet ist von der Planung nicht betroffen.  

− Ca.68 m nordwestlich vom Geltungsbereich entfernt liegt das Landschafts-
schutzgebiet "Rotachtobel und Zußdorfer Wald" (Nr. 4.36.016) 

− Östlich angrenzend findet sich eine Streuobstwiese, welche aufgrund ihrer 
Größe als faktisches Biotop anzusehen ist.  

  
8.1.2.5  Biotopverbund: 

− Ein Suchraum 1.000 m des Biotopverbund feuchte Standorte streift den 
westlichen Bereich des Plangebiets. Der Verbund verbindet das gem. § 30 
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BNatSchG kartiertes Biotop "Kappeler Weiherwiesen" mit den nördlichen, 
ca. 500-600 m entfernten Feuchtbiotopen.  

− Auswirkungen der Planung auf den Biotopverbund sind nicht erkennbar, da 
die verbleibende Suchraum Achse als groß genug gewertet wird, um eine 
Beeinträchtigung zu vermeiden. Zudem sind am Ortsrand sowie im Bereich 
der Privatgrundstücke Pflanzungen angedacht, welche langfristig ebenfalls 
eine Trittsteinfunktion übernehmen können. Auch in den privaten Bau-
grundstücken ist eine Mindestzahl von Bäumen zu pflanzen. 

− Östlich angrenzend findet sich eine Streuobstwiese welche als Kernfläche 
des Biotopverbund mittlere Standorte gezählt wird. 

  
8.2  Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf der 

Grundlage der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB (Nr. 2 Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

8.2.1  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die 
voraussichtlich erheblich beeinflusst werden (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) 

8.2.1.1  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Naturnähe, Empfindlichkeit 
und der Vernetzungsgrad der betrachteten Lebensräume sowie das Vorkom-
men geschützter oder gefährdeter Arten bzw. Biotope. 

− Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um eine intensiv land-
wirtschaftlich genutzte Fläche. Der Bereich wird als Ackerland genutzt. In-
folge der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (häufiges Befahren, häu-
fige Mahd, Ausbringung von Dünger, Bodenumbruch und Pflanzenschutz-
mitteln) ist die pflanzliche Artenvielfalt gering. Der Vegetationsbestand 
setzt sich überwiegend aus Ackerbegleitflora zusammen, von denen die 
meisten als Stickstoffzeiger gelten. Auf den Ackerflächen gibt es keinerlei 
Hinweise auf besondere oder seltene Artenvorkommen von Pflanzen 
(bspw. Arten der "Roten Liste").  

− Die überplanten Flächen werden auch von der angrenzenden Wohnbebau-
ung beeinflusst (Hauskatzen, Spaziergänger mit Hunden, Freizeitgeräu-
sche z. B. Rasenmäher). 

− Das Plangebiet weist aufgrund der Nutzung keine ökologisch hochwertigen 
Elemente auf. 

− Gehölze kommen keine im Plangebiet vor. Im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ist kein Wald im Sinne des Waldgesetzes für Baden-Württem-
berg (§ 2 LWaldG) vorhanden. 

− Ein Suchraum 1.000 m des Biotopverbund feuchte Standorte streift den 
westlichen Bereich des Plangebiets. Der Verbund verbindet das gem. § 30 
BNatSchG kartiertes Biotop "Kappeler Weiherwiesen" mit den nördlichen, 
ca. 500-600 m entfernten Feuchtbiotopen.  
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− Östlich angrenzend findet sich eine Streuobstwiese, welche als Kernfläche 
des Biotopverbund mittlere Standorte gezählt wird. 

− Um das Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten im Plange-
biet beurteilen zu können, erfolgte eine Ortsbegehung durch einen Biolo-
gen. Im Rahmen der Begehungen konnte für den Bereich des Plangebiets 
keine besondere Bedeutung für artenschutzrechtlich relevanten Tier- oder 
Pflanzenarten festgestellt werden. Weitere Informationen finden sich im ar-
tenschutzrechtlichen Kurzbericht der Sieber Consult GmbH in der Fassung 
vom 08.04.2024. 

Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

  
8.2.1.2  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als 
Standort für Kulturpflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskör-
per im Wasserkreislauf sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe. Auch die 
Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bodenprofils und der 
geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als 
Beurteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flä-
chen für eine Bebauung bewertet.  

− Gemäß der geologischen Karte des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau im Regierungspräsidium Freiburg ist das Plangebiet den geo-
logischen Einheiten "Tettnang-Subformation" mit Drumlins und wenig reli-
efiertem Till aus Diamikten mit Partien aus Kies und Feinsedimenten ver-
breitet zwischen dem Bodensee und der Inneren Jungendmoräne zuzuord-
nen. 

− Aus dem anstehenden Geschiebemergel der Würmeiszeit haben sich laut 
Bodenkarte (M 1:50.000) Parabraunerden hoher natürlicher Bodenfrucht-
barkeit entwickelt. Die natürlichen Bodenfunktionen im Bereich der Ero-
dierte Parabraunerde und Rigosol-Parabraunerde aus Geschiebemergel 
werden wie folgt bewertet: 

- Unversiegelte Böden wirken auf den natürlichen Wasser-
haushalt ausgleichend und vermindern oberflächlichen Ab-
fluss sowie Hochwasserereignisse. Diese Funktion des Bo-
dens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird mit "ge-
ring bis mittel" (2) bewertet. 

- Die Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe, deren Ein-
träge Folge verschiedenster anthropogener Aktivitäten sein 
können, wird im Bereich mit "hoch bis sehr hoch" (3,5) be-
wertet. 

- Die natürliche Bodenfruchtbarkeit beschreibt die Fähigkeit 
eines Bodens Biomasse zu produzieren. Böden mit einer ho-
hen Bodenfruchtbarkeit sollten unbebaut und damit der 
Nahrungsmittelproduktion vorbehalten bleiben. Die natürli-
che Bodenfruchtbarkeit mit "hoch" (2,5) bewertet. 
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- Das Standortpotenzial für die natürliche Vegetation be-
schreibt die Eignung eines Bodens zur Ansiedlung potenziell 
natürlicher Pflanzengesellschaften. Als Standort für natur-
nahe Vegetation hat der Bereich keine hohe oder sehr hohe 
Bewertung. 

- Damit liegt die Gesamtbewertung im Bereich der Parabraun-
erde aus Geschiebemergel bei "mittel bis hoch" (2,67). 

− Die aus landwirtschaftlicher Sicht sehr hochwertigen Nutzflächen innerhalb 
des Plangebietes sind Flächen der Vorrangflur. 

− Die überplanten Flächen zeigt ein recht ebenes Geländerelief und fällt 
leicht von Osten nach Westen ab. 

− Die Böden sind vollständig unversiegelt, aber deutlich anthropogen über-
prägt (großflächig in geringem Umfang Verdichtung durch Befahrung mit 
Mähfahrzeugen; zudem Eintrag von Dünger und evtl. Pflanzenschutzmit-
teln; vermutlich auch Bodenumbruch und Grünlandeinsaat). Aufgrund der 
derzeitigen Nutzung können die vorkommenden Böden ihre Funktion noch 
weitestgehend unbeeinträchtigt erfüllen. Über die Durchlässigkeit der vor-
kommenden Böden für Niederschlagswasser liegen noch keine genauen 
Informationen vor. 

− Im Bodenschutz- und Altlastenkataster ist kein Eintrag für eine Altlasten-
verdachtsfläche im überplanten Bereich vorhanden. 

Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

  
8.2.1.3  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes Wasser sind zum einen die Natur-
nähe der Oberflächengewässer (Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte), 
zum anderen die Durchlässigkeit der Grundwasser führenden Schichten, das 
Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die Grundwasser-
neubildung sowie – abgeleitet aus den genannten Kriterien – die Empfindlich-
keit des Schutzgutes Wasser gegenüber Beeinträchtigungen durch das Vor-
haben. 

− Oberflächengewässer kommen im Plangebiet nicht vor.  

− Südwestlich in ca. 100 m verläuft der Gießelsbach. 

− Der Geltungsbereich befindet sich in keinem bestehenden oder geplanten, 
öffentlichen Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftli-
chen Vorranggebiet Wasserversorgung.  

− 125 m südlich liegt die Wasserschutzgebiete "WSG KAPPEL" (Nr. 436064). 
Das Wasserschutzgebiet ist von der Planung nicht betroffen. 

− Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. Auf Grund der 
Lage des Plangebietes in Verbindung mit der Beschaffenheit der anstehen-
den Böden ist nicht mit oberflächennah anstehendem Grundwasser zu 
rechnen. 
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Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

  
8.2.1.4  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Die für die Wasserwirtschaft wichtigen Gesichtspunkte sind die Versorgung 
des Plangebietes mit Trinkwasser, die Entsorgung von Abwässern, die Ablei-
tung bzw. Versickerung von Niederschlagswasser sowie eventuell auftreten-
des Hangwasser oder Hochwasser von angrenzenden Gewässern, das zu 
Überflutungsproblemen im Plangebiet führt. 

− Abwasser fällt derzeit im Plangebiet nicht an.  

− Anfallendes Niederschlagswasser versickert breitflächig über die belebte 
Oberbodenschicht bzw. fließt oberflächig über diese ab. 

− Die im Umfeld vorhandene Bestandsbebauung ist an die gemeindlichen 
Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 

− Die überplanten Flächen zeigt ein recht ebenes Geländerelief und fällt 
leicht von Osten nach Westen ab. Durch das nur gering bewegte Relief ist 
nicht mit Überflutungsproblemen z.B. durch Hangwasser zu rechnen. 

  
8.2.1.5  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchst. a und h BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Luftqualität sowie das Vor-
kommen von Kaltluftentstehungsgebieten und Frischluftschneisen.  

− Das Klima im Plangebiet ist durch hohe Niederschläge und mittleren Jah-
resdurchschnittstemperaturen gekennzeichnet. Die Jahresmitteltempera-
tur im benachbarten Ravensburg liegt bei 9°C, die mittlere Jahresnieder-
schlagsmenge ist mit 1.220 mm relativ hoch. Im Schnitt werden über das 
gesamte Jahr etwa 2.609 Sonnenstunden gezählt (climate-data). 

− Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine Freifläche, auf der 
sich Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen auf der Fläche keine vor. Da die 
benachbarte Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifamilienwohnhäu-
ser mit Gärten), kommt der Fläche keine besondere kleinklimatische Be-
deutung zu. 

− Lokale Luftströmungen und Windsysteme können sich aufgrund des nur 
leicht bewegten Geländes keine ausbilden.  

− Das Plangebiet ist vollständig unversiegelt. Hinsichtlich der Wärmeabstrah-
lung besteht daher nur eine geringe thermische Belastung für das Klein-
klima. 

− Messdaten zur Luftqualität liegen nicht vor. Aus dem Kfz-Verkehr der an-
grenzenden Verkehrswege und Wohnbebauung reichern sich Schadstoffe 
in der Luft an. Größere Gewerbegebiete oder Verkehrswege, die zu einer 
relevanten Schadstoffanreicherung in der Luft führen könnten, liegen nicht 
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in räumlicher Nähe zum Plangebiet. Insgesamt ist wegen der Lage am nörd-
lichen Ortsrand der Ortsteils Happenweiler von einer nur gering vorbelas-
teten Luftqualität auszugehen. 

− Nordöstlich der Planung liegt eine landwirtschaftliche Hofstelle. Von dieser 
und den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen nördlich, östlich 
und westlich des Plangebietes kann es wiederum zeitweise zu belästigen-
den Geruchs- oder Staubemissionen kommen. Auch sorgen die umliegen-
den sowie angrenzenden Intensivobstbestände für eine erhöhte Pesti-
zidausbringung.  

− Durch die landwirtschaftliche Nutzung des Plangebietes kann es in den an-
grenzenden Wohngebieten zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder 
Staubemissionen kommen (z. B. Ausbringen von Flüssigdung oder Pflan-
zenschutzmitteln). 

Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

  
8.2.1.6  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes sind die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft. Die Einsehbarkeit in das Plangebiet, Blickbeziehun-
gen vom Gebiet und angrenzenden Bereichen in die Landschaft sowie die Er-
holungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herangezogen 

− Das Plangebiet gehört gemäß der naturräumlichen Gliederung zur Groß-
landschaft "Voralpines Moor- und Hügelland" (Nr. 3) und innerhalb dieser 
zum Naturraum " Oberschwäbisches Hügelland" (Naturraum-Nr. 32). 

− Die Fläche zeigt ein recht ebenes Geländerelief und fällt leicht von Osten 
nach Westen ab und ist aufgrund der intensiven Nutzung strukturarm. Wan-
derwege führen am Gebiet nicht vorbei, sodass der Fläche keine beson-
dere Bedeutung für die Erholung zukommt. 

− Das Plangebiet liegt nicht exponiert und ist von den angrenzenden Straßen 
im Osten und Westen gut einsehbar. Aus der umgebenden freien Land-
schaft besteht nur ein geringer Blickbezug, da die meisten Flächen zum 
Anbau von Industrieobst genutzt werden, was Sichtachsen auf das Plan-
gebiet unterbindet.  

− Im Süden schließt der überplante Bereich an ein entstehendes Wohngebiet 
an.  

Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

  
8.2.1.7  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sowie die Erholungseignung des Gebietes.  

− Das Plangebiet wird landwirtschaftlich genutzt. Die Ertragsflächen gehören 
zum Vorrangflur und haben eine hohe Bedeutung für die Sicherung und 
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Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und für die regionale Land-
wirtschaft. 

− Die Ackerflächen haben als Kaltluftentstehungsfläche eine geringe Bedeu-
tung für die Abkühlung der angrenzenden, bebauten Bereiche und damit 
für die Lebensqualität der dort lebenden Menschen.  

− Das Plangebiet besitzt aufgrund der Nutzung selbst keine Erholungseig-
nung, da weder Feld-, Rad- noch Wanderwege vorkommen, welche für 
Spaziergänge oder Gassi-Runden von der Anwohnerschaft oder Touristen 
genutzt werden könnten. 

− Messdaten zur Luftqualität liegen nicht vor. Aus dem Kfz-Verkehr der an-
grenzenden Verkehrswege und Wohnbebauung reichern sich Schadstoffe 
in der Luft an. Größere Gewerbegebiete oder Verkehrswege, die zu einer 
relevanten Schadstoffanreicherung in der Luft führen könnten, liegen nicht 
in räumlicher Nähe zum Plangebiet. Insgesamt ist wegen der Lage am nörd-
lichen Ortsrand des Ortsteils Happenweiler von einer nur gering vorbelas-
teten Luftqualität auszugehen. 

− Nordöstlich der Planung liegt eine landwirtschaftliche Hofstelle. Von dieser 
und den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen nördlich, östlich 
und westlich des Plangebietes kann es wiederum zeitweise zu belästigen-
den Geruchs- oder Staubemissionen kommen. Der hohe Anteil an Indust-
rieobst in der Umgebung sorgt für einen erhöhten Einsatz von Pestiziden.  

− Durch die landwirtschaftliche Nutzung des Plangebietes kann es in den an-
grenzenden Wohngebieten zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder 
Staubemissionen kommen (z. B. Ausbringen von Flüssigdung oder Pflan-
zenschutzmitteln). 

Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

  
8.2.1.8  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB):  

Es befinden sich keine Kulturgüter oder Baudenkmäler im überplanten Be-
reich. Nach jetzigem Kenntnisstand liegen auch keine Bodendenkmäler im 
Wirkbereich der Planung. 

Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut zu. 

  
8.2.1.9  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB):  

− Derzeit befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Anlagen zur Gewin-
nung von Wärme oder Strom aus alternativen Energiequellen. 

− Gemäß dem Umweltdaten und -Kartendienst Online (UDO) der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg beträgt 
die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung 1.139 kWh/m². Demnach sind die 
Voraussetzungen für die Gewinnung von Solarenergie gut. 
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− Nach dem Informationssystem Oberflächennahe Geothermie für Baden-
Württemberg (ISONG) ist der Untergrund der im Plangebiet liegenden Flä-
chen aus hydrogeologischer Sicht für den Bau und den Betrieb von Erd-
wärmesonden grundsätzlich geeignet. Karsthohlräume und größere Spal-
ten sowie Schwierigkeiten wegen sulfathaltigen Gesteins werden voraus-
sichtlich nicht angetroffen. Zum Schutz nutzbarer Grundwasservorkommen 
besteht jedoch eine Bohrtiefenbeschränkung auf 331 m. Zudem besteht die 
Möglichkeit, dass während der Bohr- und Ausrüstungsarbeiten sowie nach 
Sondeneinbau Erdgas austritt. 

  
8.2.1.10  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflan-

zen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, Kul-
turgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB):  

Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen, 
wurden diese bei der Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter angemerkt. 

  
8.2.2  Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Nichtdurchführung der Planung (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

8.2.2.1  Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die Ackerflächen als landwirt-
schaftlicher Ertragsstandort sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen er-
halten. An der biologischen Vielfalt ändert sich nichts aufgrund von baulichen 
Maßnahmen in diesem Bereich. Es ist keine Veränderung der vorkommenden 
Böden und der geologischen Verhältnisse sowie des Wasserhaushaltes und 
der Grundwasserneubildung zu erwarten. Das Gebiet bleibt unbebaut. Damit 
bleiben auch die Luftaustauschbahnen sowie die Luftqualität unverändert. Es 
ergibt sich keine Veränderung hinsichtlich der Kaltluftentstehung. Das Land-
schaftsbild, die Erholungseignung sowie die Auswirkungen auf den Menschen 
bleiben unverändert. Es bestehen weiterhin keine Nutzungskonflikte. Die Bio-
tope im Umfeld der Planung und ihre Verbundfunktion bleiben unverändert. 
Hinsichtlich des Schutzgutes Kulturgüter ergeben sich keine Veränderungen. 
Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine zusätzlichen Energiequellen 
nötig. Die bestehenden Wechselwirkungen erfahren keine Veränderung. 

8.2.2.2  Unabhängig davon können Änderungen eintreten, die sich nutzungsbedingt 
(z. B. Intensivierung oder Extensivierung der Ackernutzung), aus großräumi-
gen Vorgängen (z. B. Klimawandel) oder in Folge der natürlichen Dynamik (z. B. 
Populationsschwankungen, fortschreitende Sukzession) ergeben. Diese auch 
bisher schon möglichen Änderungen sind aber nur schwer oder nicht prog-
nostizierbar. Zudem liegen sie außerhalb des Einflussbereichs der Gemeinde; 
ein unmittelbarer Bezug zur vorliegenden Planung besteht nicht. 

  
8.2.3  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planung - Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
hinderung, Verringerung bzw. ihrem Ausgleich und ggf. geplanter Überwa-
chungsmaßnahmen (Nr. 2b und c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 
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8.2.3.1  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Der Lebensraum der im Bereich der Ackerflächen vorkommenden Tiere und 
Pflanzen geht durch die Bebauung und die damit einhergehende Versiege-
lung verloren. Aufgrund der intensiven Nutzung sind hiervon keine beson-
dere oder seltene Artenvorkommen von Pflanzen betroffen (bspw. Arten 
der "Roten Liste"). 

Das Gebiet kann in Zukunft eine höhere Artenvielfalt aufweisen. Ein Teil der 
Pflanzenarten wird jedoch höchstwahrscheinlich nicht heimisch und/oder 
standortgerecht sein. Auch bei den Tieren werden vor allem Kulturfolger 
und Ubiquisten von den Änderungen profitieren. Die Vielfalt der Lebens-
räume wird sich erhöhen (Gärten, Straßenbegleitgrün, teilversiegelte Be-
reiche usw.). Die Mehrzahl der neu entstehenden Lebensräume wird je-
doch stark anthropogen beeinflusst und aller Wahrscheinlichkeit nach 
durch hohe Nährstoffkonzentrationen geprägt sein. Für aus naturschutz-
fachlicher Sicht besonders wertvolle Arten bieten die neuen Lebensräume 
keinen Raum. 

− Durch die Planung sind keine negativen Auswirkungen auf das südlich in 
35 m befindliche Biotop "Kappeler Weiherwiesen" sowie das südlich, 205 m 
entfernt Biotop "Kappeler Weiher (Pfarrweiher)" zu erwarten. In der Umge-
bung befindet sich bereits Bestandbebauung, welche deutlich näher an die 
kartieren Biotope heran ragen. Die hinzutretende Bebauung fällt lediglich 
gering aus und der Abstand ist als groß genug zu erachten, um einen di-
rekten Einfluss ausschließen zu können.  

− Durch die Planung sind Flächen des landesweit berechneten Biotopver-
bundes betroffen. Auswirkungen der Planung auf den Biotopverbund sind 
jedoch nicht erkennbar, da die verbleibende Suchraum Achse als groß ge-
nug anzusehen ist, um eine Beeinträchtigung zu vermeiden. Zudem sind 
am Ortsrand sowie im Bereich der Privatgrundstücke Pflanzungen ange-
dacht, welche langfristig ebenfalls eine Trittsteinfunktion übernehmen kön-
nen. Auch in den privaten Baugrundstücken ist eine Mindestzahl von Bäu-
men zu pflanzen. 

− Östlich angrenzend findet sich eine Streuobstwiese, welche als Kernfläche 
des Biotopverbund mittlere Standorte anzusehen ist. Durch das Bauvorha-
ben darf es zu keiner Verschlechterung des aktuellen Bestandes kommen. 

− Durch die Bebauung wird der Ortsrand in die unbebaute Landschaft hinein 
verlagert. Hierdurch entstehen Barrierefunktion, welche den Verbund der 
freien Landschaft unterbinden. Die Wanderbewegungen von Tieren müs-
sen künftig um den neu entstehenden Ortsrand herum erfolgen und werden 
durch die Kulissenwirkung der geplanten Bebauung stärker mit Störeinflüs-
sen (Lärm, Licht, etc.) belastet. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung kann das 
Ausmaß des Lebensraumverlustes reduziert werden. Es werden folgende 
grünordnerische Maßnahmen festgesetzt: 
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- Festsetzung einer privaten Grünfläche als Ortsrandeingrü-
nung. Die angedachte Grünfläche unterstützten die Eingrü-
nung des Wohngebiets in nördliche Richtung. 

- Für die Pflanzungen in den privaten Grundstücken sind aus-
schließlich standortgerechte, heimische Bäume und Sträu-
cher aus der festgesetzten Pflanzliste zu verwenden. Dies 
verbessert das Lebensraum-Angebot vor allem für Kleinle-
bewesen und Vögel, denn einheimische Pflanzen bilden die 
Grundlage vieler Nahrungsketten 

- Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Berei-
chen, die an öffentliche Flächen angrenzen, sind ausschließ-
lich Laubgehölze zulässig. Dies verbessert das Lebensraum-
Angebot vor allem für Kleinlebewesen und Vögel, denn ein-
heimische Pflanzen bilden die Grundlage vieler Nahrungs-
ketten. 

- Zum Schutz nachtaktiver Insekten sind für die Außenbe-
leuchtung auf den privaten Grundstücken nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht eingekof-
ferte LED-Lampen oder nach dem Stand der Technik ver-
gleichbar insektenschonende Lampentypen zulässig. Die 
maximale Lichtpunkthöhe beträgt 4,50 m über der Ober-
kante des endgültigen Geländes. 

- Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insek-
ten zu vermeiden sind nur Photovoltaikmodule zulässig, die 
einen Brechungsindex von ≤ 1,26 aufweisen. 

− Der artenschutzrechtliche Kurzbericht der Sieber Consult GmbH (Fassung 
vom 08.04.2024) erwartet aus gutachterlicher Sicht kein Eintreten arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände. Es sind keine artenschutzrechtli-
chen Maßnahmen vorgesehen.  

Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt 
ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 

pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   
  Baustellenverkehr, Betrieb von 

Baumaschinen 
Belastung durch Lärm und Erschütte-
rungen, Staub- und u.U. auch Schad-
stoffemissionen 

– 

  Baustelleneinrichtungen, Boden-
ablagerungen, Baustraßen 

Verlust von Ackerflächen – 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

Verlust von Lebensräumen – – 
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  Anlage von Grünflächen Schaffung von Ersatzlebensräumen + 

  betriebsbedingt   

  Anliegerverkehr, Wohnnutzung 
(z.B. Freizeitlärm) 

u.U. Beeinträchtigung scheuer Tiere – 

  Lichtemissionen, Reflektionen 
von Photovoltaikanlagen 

Beeinträchtigung nachtaktiver oder 
wassergebundener Insekten (stark 
reduziert durch Festsetzungen zur 
Beleuchtung und zu PV-Anlagen) 

– 

 

8.2.3.2  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Während der Bauzeit wird ein großer Teil der Bodenflächen für Baustellen-
einrichtungen und Baustraßen beansprucht sowie durch Staub- und u. U. 
auch Schadstoffemissionen belastet. 

− Die durch die geplanten Baukörper und Verkehrsflächen entstehende Ver-
siegelung führt zu einer Beeinträchtigung der vorkommenden Böden. In 
den versiegelten Bereichen kann keine der Bodenfunktionen (Standort für 
Kulturpflanzen, Filter und Puffer, Ausgleichskörper im Wasserhaushalt) 
mehr wahrgenommen werden. 

− Die versiegelten Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen 
oder die natürliche Vegetation dienen und bieten Bodenorganismen keinen 
Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Niederschlagswasser in 
diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. 

− Die aus landwirtschaftlicher Sicht hochwertigen Nutzflächen innerhalb des 
Plangebietes sind Flächen der Vorrangflur. Im Rahmen der geplanten Be-
bauung werden diese Flächen dauerhaft überplant und damit der landwirt-
schaftlichen Nutzung entzogen. Die Größe der voraussichtlich versiegelten 
Flächen ist bei der Größe des Geltungsbereiches von 10.997 m² und fest-
gesetzten GRZ zwischen 0,4 als hoch einzustufen. 

− Aufgrund des leicht bewegten Geländes kommt es zudem zu Bodenabtra-
gungen und -aufschüttungen, was eine Veränderung des ursprünglichen 
Bodenprofils und -reliefs zur Folge hat und stellenweise zu Bodenverdich-
tungen führt. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung kann die 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden, Geologie und Fläche reduziert 
werden. Es werden folgende grünordnerische Maßnahmen festgesetzt: 

- Festsetzung einer privaten Grünfläche als Ortsrandeingrü-
nung. Der Boden kann in den unversiegelten Bereichen auch 
weiterhin als Puffer und Zwischenspeichern agieren.   

- Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind ausschließ-
lich wasserdurchlässige Beläge zulässig. So kann der Boden 
in den unversiegelten Bereichen auch weiterhin als Puffer 
und Zwischenspeichern agieren. 

- Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nie-
derschlagswasser in Berührung kommen sind Oberflächen 
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aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern 
diese Oberflächen nicht mit geeigneten anderen Materialien 
dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt wer-
den. Dies verhindert eine Verunreinigung des Bodens. 

− Bodenaushub und -versiegelungen sollen so gering wie möglich ausfallen. 
Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Bodens im Zuge der Baumaßnah-
men ist auf einen sorgsamen, schonenden und fachgerechten Umgang zu 
achten. Dies kann durch eine bodenkundliche Baubegleitung gewährleistet 
werden. Eine Befahrung oder Bearbeitung des Bodens bei Nässe sollte un-
ter allen Umständen verhindert werden. Vermischungen der Bodenhori-
zonte und Verdichtungen oder Verunreinigungen des Bodens sollen ver-
mieden werden. Besonders künftige Grünflächen sollen vor Bodenbeein-
trächtigungen geschützt werden, es empfiehlt sich daher die Bereiche 
während Baumaßnahmen zum Beispiel durch Bauzäune abzusperren. 
Überschüssiger Boden soll sinnvoll und möglichst vor Ort wiederverwendet 
werden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sollen beeinträchtigte Böden 
wiederhergestellt oder rekultiviert werden. Informationen zu einem fach-
gerechten Umgang mit dem Boden finden sich in den DIN 19731 ("Boden-
beschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial"), DIN 18915 ("Vegetati-
onstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten") und DIN 19639 "Boden-
schutz bei Planung und Durchführung von Bauarbeiten", die bei der Bau-
ausführung einzuhalten sind. In den Hinweisen unter dem Punkt "Boden-
schutz" finden sich weitere Hinweise und Handlungsempfehlungen. 

− Auch wenn auf den überplanten Flächen und den unmittelbar angrenzen-
den Flächen keine Vorkommen von Altlasten bekannt ist, sind die zustän-
digen Behörden unverzüglich zu benachrichtigen, sofern bei Aushubarbei-
ten bzw. weiteren Erkundungen organoleptische Auffälligkeiten des Bo-
dens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder 
Altlast hindeuten. 

Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt 
ein hoher Eingriff in das Schutzgut. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 

pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, evtl. Unfälle Eintrag von Schadstoffen – 

  Lagerung von Baumaterial, 
Baustelleneinrichtungen (Wege, 
Container) 

partielle Bodenverdichtung, evtl. Zer-
störung der Vegetationsdecke/Freile-
gen des Oberbodens 

– 

  Bodenabbau, -aufschüttungen 
und Bodentransport 

stellenweise Bodenverdichtung, Zer-
störung des ursprünglichen Boden-
profils 

– – 

  anlagenbedingt   
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  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

Bodenversiegelung – ursprüngliche 
Bodenfunktionen gehen verloren 

– – 

  gesamte Flächenbeanspruchung Verlust offenen belebten Bodens – – 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Wohnnutzung (Autowä-
sche, evtl. Gärtnern) 

Eintrag von Schadstoffen – 

 

8.2.3.3  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Im direkten Geltungsbereich sind keine größeren Still- und Fließgewässer 
betroffen.  

− Die geplante Bebauung hat eine Veränderung des Wasserhaushaltes zur 
Folge. Die Versickerungsleistung und damit auch die Grundwasserneubil-
dungsrate nehmen ab, da Flächen versiegelt werden. Da die Böden inner-
halb des Plangebietes bereits jetzt nur schwach durchlässig sind, sind die 
Beeinträchtigungen nicht erheblich. 

− Bestehende oder geplante, öffentliche Trinkwasserschutzgebiete und 
wasserwirtschaftliche Vorranggebiete Wasserversorgung sind nicht vom 
Vorhaben betroffen. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung kann die 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser reduziert werden. Es werden 
folgende grünordnerische Maßnahmen festgesetzt: 

- Festsetzung einer privaten Grünfläche als Ortsrandeingrü-
nung. In diesen Bereich kann Niederschlagswasser unge-
stört versickern, da keine Versiegelung des Bodens vorliegt. 

- Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind ausschließ-
lich wasserdurchlässige Beläge zulässig. In diesen Bereich 
kann Niederschlagswasser versickern, da keine vollständige 
Versiegelung des Bodens vorliegt 

- Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nie-
derschlagswasser in Berührung kommen sind Oberflächen 
aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern 
diese Oberflächen nicht mit geeigneten anderen Materialien 
dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt wer-
den. Dies verhindert eine Verunreinigung des abfließenden 
Wassers. 

Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt 
ein mittlerer Eingriff in das Schutzgut. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 

pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   
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  Baustellenverkehr bei u.U. freilie-
gendem Grundwasser 

Schadstoffeinträge – 

  Lagerung von Baumaterial/Bo-
den, Baustelleneinrichtungen 
(Container) 

Bodenverdichtung, reduzierte Versi-
ckerung und mehr oberflächiger Ab-
fluss von Niederschlagswasser, 
dadurch bei vegetationsfreiem Bo-
den u.U. Verschmutzung von be-
nachbarten Gewässern 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

durch Flächenversiegelung redu-
zierte Versickerung von Nieder-
schlagswasser im Gebiet, Verringe-
rung der Grundwasserneubildungs-
rate 

– – 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Wohnbenutzung Schadstoffeinträge – 

 

8.2.3.4  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Durch die Bebauung fallen künftig Abwässer an. Das anfallende Schmutz-
wasser wird getrennt gesammelt und über das bestehende gemeindliche 
Schmutzwasserkanalnetz der Sammelkläranlage zugeführt 

− Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dach- und Hofflächen) ist 
im Trennsystem abzuleiten, in dem gemeindlichen Retentionsbecken zu 
sammeln und gedrosselt in den Vorfluter abzugeben. 

− Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an die gemeindliche Was-
serversorgung. 

− Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von hochwassergefährdeten Flächen 
für extreme (HQextrem) oder hundertjährige (HQ100) Hochwasser. Hierbei 
kommt es zu keinen Konflikten bei Umsetzung der Planung. 

− Um sicherzustellen, dass für die geplanten Gebäude keine Gefährdung 
durch Hochwasser infolge von Starkregen entsteht, sollten entsprechende 
Maßnahmen berücksichtigt werden. Hierzu sollten z. B. alle Leitungs- und 
Rohrdurchführungen dicht sein. Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf 
die geeignete Planung und Ausführung von Kellerabgängen, Kellerfenstern 
und Lichtschächten, sowie Haus- und Terrasseneingängen zu legen. Tief-
garagenabfahrten sind so auszubilden, dass die Tiefgarage und der Keller 
nicht durch Starkregen oder hohe Grundwasserstände geflutet werden. 
Das Erdgeschoß der Gebäude sowie Lichtschächte, Öffnungen und Trep-
penabgänge soll zur Sicherheit vor Wassergefahren daher deutlich über 
vorhandenem Gelände bzw. über dem jeweiligen Straßenniveau liegen und 
alles unter dieser Ebene wasserdicht sein. 

  
8.2.3.5  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchst. a und h BauGB); Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 
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den Folgen des Klimawandels (Nr. 2b Buchstabe gg Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB): 

− Die Kaltluftentstehung wird im Plangebiet unterbunden und auf die angren-
zenden Offenflächen beschränkt. 

− Durch die Versiegelung wird die Wärmeabstrahlung begünstigt und die 
Verdunstung eingeschränkt. Die dadurch verursachte thermische Belas-
tung bedingt ein ungünstigeres Kleinklima. 

− Der überplante Bereich erfährt eine geringfügige Verschlechterung der 
Luftqualität aufgrund der zusätzlichen Schadstoffemissionen durch den 
Anliegerverkehr. Mit einer wesentlichen Beeinträchtigung ist aufgrund des 
Planumfangs jedoch nicht zu rechnen. 

− Die Neubebauung führt potenziell zu einem erhöhten CO2-Ausstoß. Insge-
samt sind von dem geplanten Baugebiet Treibhausgasemissionen jedoch 
nicht in einem Umfang zu erwarten, der sich in spürbarer Weise auf das 
Klima auswirken würde. Die kleinklimatischen Auswirkungen des Vorha-
bens werden sich bei Durchführung der Planung vor allem auf das Plange-
biet und unmittelbar angrenzende Bereiche konzentrieren. Um die Emission 
von Treibhausgasen zu reduzieren, sollte wo immer möglich die Energieef-
fizienz gesteigert und auf erneuerbare Energien und Elektromobile zurück-
gegriffen werden. 

− Bei Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizan-
lagen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen durch Schadstoffemis-
sionen zu erwarten. 

− Durch die Bebauung der landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es künf-
tig in den angrenzenden Wohngebieten nicht mehr zu belästigenden Ge-
ruchs- oder Staubemissionen. 

− Aufgrund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist mit 
der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-Immissionen 
(z. B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzenschutzmitteln etc.) sowie 
Lärm-Immissionen (z. B. Traktorengeräusche) zu rechnen. Diese sind von 
der künftigen Bauherrschaft hinzunehmen. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung kann die 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima und Luft reduziert werden. Es 
werden folgende grünordnerische Maßnahmen festgesetzt: 

- Festsetzung einer privaten Grünfläche als Ortsrandeingrü-
nung, welche die Eingrünung des Gebiets unterstütz und zur 
Bildung von Kaltluft beiträgt. 

- Gehölzpflanzungen in den privaten Grundstücken als Schat-
tenspender zur Reduktion des Aufheizens der Fläche. 
Bäume und Sträucher reduzieren den Wärmeinseleffekt des 
Baugebiets und tragen zur Bildung von Frischluft bei. 

− Weitere Schutzmaßnahmen (z. B. Sonnenschutz/Kühlung an den Gebäu-
den; Vermeidung dunkler/stark abstrahlender Bodenbeläge) sind von der 
privaten Bauherrschaft vorzusehen 
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Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt 
ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 

pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Betrieb von 
Baumaschinen 

Freiwerden von Staub und u.U. auch 
Schadstoffen (Verkehr, Unfälle) 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

mehr Wärmeabstrahlung, weniger 
Verdunstung, ungünstigeres Klein-
klima 

– – 

  Verlust des Ackerlandes weniger Frischluftproduktion/Luftfil-
terung (Gehölze), weniger Kaltluft 
(Grünland) 

– 

  Anlage von privaten Grünflächen Verbesserung des Kleinklimas + 

  betriebsbedingt   

  Anlieger- und/ oder Durchgangs-
verkehr 

Verkehrsabgase  – 

 

8.2.3.6  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

− Durch die in Ortsrandlage geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des 
landschaftlichen Umfeldes eine Beeinträchtigung, weil bislang unversie-
gelte, landwirtschaftliche Nutzflächen in Ortsrandlage verloren gehen. 

− Die Bebauung findet in einem vor allem von Westen aus einsehbarem Be-
reich statt, und verlagert durch die in Ortsrandlage geplanten Baukörper 
den nördlichen Ortsrand weiter in die freie Landschaft hinaus.  

− Für die angrenzenden, sich derzeit in Bebauung befindenden Grundstücke 
ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes 
zu rechnen (Ausblick auf die Grünflächen). 

− Die getroffenen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benachbarten Anlie-
ger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in 
die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 

− Ökologisch hochwertige oder kulturlandschaftlich bedeutende Elemente 
sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung kann die 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild reduziert werden. Es 
werden folgende grünordnerische Maßnahmen festgesetzt: 
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- Festsetzung einer privaten Grünfläche als Ortsrandeingrü-
nung. Die entstehende Eingrünung reduziert direkten Blick-
bezug aus der umgebenden Landschaft. 

- Gehölzpflanzungen in den privaten Grundstücken zur 
Durchgrünung der Grundstücke. 

- Für die Pflanzungen in den privaten Grünflächen und in den 
privaten Grundstücken sind ausschließlich standortge-
rechte, heimische Bäume und Sträucher aus der festgesetz-
ten Pflanzliste zu verwenden. Der Einsatz von landschafts-
typischen Pflanzenarten sorgt für eine Anbindung des Bau-
gebietes an die Umgebung. 

- Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Berei-
chen, die an öffentliche Flächen angrenzen, sind ausschließ-
lich Laubgehölze zulässig. Der Einsatz von landschaftstypi-
schen Pflanzenarten sorgt für eine Anbindung des Bauge-
bietes an die Umgebung. 

Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt 
ein mittlerer Eingriff in das Schutzgut. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 

pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustelleneinrichtungen temporäre Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes v. a. bei größeren 
Baustellen 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

Ortsrandvorverlagerung - 

  Entfernung der Gehölzfläche geringere Attraktivität für Naturerleb-
nis 

– 

  Eingrünung des Plangebietes Reduktion der Auswirkungen durch 
Eingrünung 

+ 

  betriebsbedingt   

  Lichtemissionen Lichtabstrahlung in die umliegende 
Landschaft 

– 

 

8.2.3.7  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB): 

− Durch das Vorhaben gehen die wertvollen landwirtschaftlichen Ertragsflä-
chen für die Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und für die regionale Landwirtschaft dauerhaft verloren. Dafür wird neuer 
Wohnraum geschaffen. 
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− Die Ackerflächen gehen durch die Überbauung als Kaltluftentstehungsflä-
che verloren und damit auch deren Rolle für die Abkühlung der angrenzen-
den, bebauten Bereiche. Erhebliche Auswirkungen auf die damit verbun-
dene Lebensqualität der dort lebenden Menschen sind aufgrund der Lage 
im ländlichen Raum nicht zu erwarten. 

− Da das Plangebiet aufgrund der Nutzung selbst keine Erholungseignung 
besitzt, entstehen diesbezüglich keine Beeinträchtigungen. 

− Durch die Bebauung der landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es künf-
tig in den angrenzenden Wohngebieten nicht mehr zu belästigenden Ge-
ruchs- oder Staubemissionen. 

− Von der östlich der Planung vorhandenen landwirtschaftlichen Hofstelle, 
kann es auch weiterhin zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder Staube-
missionen kommen. Die Bauherrenschaft wird entsprechend darauf hinge-
wiesen, dass im Bebauungsplangebiet zeitweise landwirtschaftliche Gerü-
che wahrnehmbar sein werden. 

− Aufgrund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ist mit 
der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-Immissionen 
(z. B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzenschutzmitteln etc.) sowie 
Lärm-Immissionen (z. B. Traktorengeräusche etc.) zu rechnen. Diese sind 
von der künftigen Bauherrschaft hinzunehmen. 

− Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung kann die 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch reduziert werden. Die oben bei 
den übrigen Schutzgütern genannten grünordnerischen Festsetzungen 
dienen direkt oder indirekt auch dem Menschen. Auf eine erneute Auflis-
tung an dieser Stelle wird daher verzichtet. 

Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt 
ein geringer Eingriff in das Schutzgut. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ 

pos./ – neg./ 0 
neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Lieferung und 
Ablagerung von Baumaterial, Be-
trieb von Baumaschinen 

Belastung durch Lärm und Erschütte-
rungen, Freiwerden von Staub und 
u.U. auch Schadstoffen (Verkehr, 
Unfälle) 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außen-
anlagen und Verkehrsflächen 

Schaffung zusätzlichen Wohnraums 
(für ortsansässige Bevölkerung) 

++ 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Wohnnutzung (z.B. Frei-
zeitlärm) 

Belastung durch Verkehrs- und/oder 
Betriebslärm, Verkehrsabgase 

– 
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8.2.3.8  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB):  

Da im überplanten Bereich nach jetzigem Kenntnisstand keine Kulturgüter 
vorhanden sind, entsteht keine Beeinträchtigung. Sollten während der Bau-
ausführung, insbesondere bei Erdarbeiten und Arbeiten im Bereich von Keller, 
Gründung und Fundamenten Funde (z. B. Scherben, Metallteile, Knochen) und 
Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist 
die Archäologische Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart un-
verzüglich zu benachrichtigen. 

  
8.2.3.9  Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 
(Nr. 2b Buchstabe cc Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− In der Bauphase kann es temporär zu Lärmbelästigung sowie zu Belastun-
gen durch Staub, Gerüche und/oder Erschütterungen (z. B. durch Bauma-
schinen) kommen, die zeitweise die Wohnqualität in den angrenzenden, 
bereits bebauten Gebieten beeinträchtigen können. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind jedoch aufgrund der zeitlich begrenzten Dauer der Bau-
arbeiten, die zudem vorwiegend oder ausschließlich tagsüber (d. h. außer-
halb des besonders empfindlichen Nachtzeitraums) stattfinden werden, 
nicht zu erwarten. 

− Schadstoffemissionen sind insbesondere infolge des zusätzlichen Ver-
kehrsaufkommens (Kfz-Abgase) sowie durch Heizanlagen in den neuen 
Gebäuden zu erwarten. Durch die Flächenneuversiegelung wird zudem die 
Wärmeabstrahlung begünstigt, so dass es zu einer geringfügigen Erhöhung 
der Lufttemperatur im Bereich der neuen Bebauung kommen kann. Siehe 
hierzu den Punkt "Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luft-
qualität". 

− Durch die nächtliche Beleuchtung des Plangebietes kann es zu einer Lich-
tabstrahlung in umliegende Wohngebiete und in die freie Landschaft kom-
men. Um die Stärke und den Radius der Lichtausstrahlung zu reduzieren, 
trifft der Bebauungsplan eine Festsetzung zu den zulässigen Lampentypen 
(z. B. nach unten gerichtete, in der Höhe begrenzte Leuchtkörper). 

− Negative Auswirkungen durch Erschütterungen, Wärme oder Strahlung 
sind aufgrund der Art des geplanten Baugebietes nicht zu erwarten.  

− Die durch den Bebauungsplan vorbereitete Bebauung lässt nicht erwarten, 
dass Staub, Gerüche, Erschütterungen oder Strahlungen in prüfungsrele-
vantem Umfang auftreten. 

− In der Gesamtschau sind keine erheblichen Belästigungen durch die o.g. 
Wirkfaktoren auf angrenzende bewohnte Gebiete bzw. die im Umfeld le-
bende Tierwelt zu erwarten. 

  
8.2.3.10  Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e BauGB und Nr. 2b Buchstabe dd Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB): 
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− Als wesentliche Abfälle sind insbesondere recyclingfähige Verpackungen, 
organische Abfälle (Biomüll) sowie in Bezug auf Schadstoffe in der Regel 
unbedenklicher Haus- bzw. Restmüll zu erwarten. Anfallende Abfälle sind 
nach Kreislaufwirtschaftsgesetz vorrangig wiederzuverwerten (Recycling, 
energetische Verwertung, Verfüllung); falls dies nicht möglich ist, sind sie 
ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Die Entsorgung erfolgt über 
den Landkreis Ravensburg. In Bezug auf Biomüll wird die Anlage eines 
Komposts empfohlen. 

− Zur Entsorgung der Abwässer siehe den Punkt "Wasserwirtschaft". 

  
8.2.3.11  Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe (Nr. 2b Buchstabe gg 

Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Ein erheblicher Schadstoffeintrag durch den Baustellenbetrieb ist im Falle 
einer Bebauung der derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht zu 
erwarten. Sofern die optimale Entsorgung der Bau- und Betriebsstoffe ge-
währleistet ist, mit Öl und Treibstoffen sachgerecht umgegangen wird und 
eine regelmäßige Wartung der Baufahrzeuge sowie ordnungsgemäße La-
gerung gewässergefährdender Stoffe erfolgt, können die baubedingten 
Auswirkungen als unerheblich eingestuft werden. 

− Für den Betrieb der geplanten Gebäude bzw. Anlagen regelt der Bebau-
ungsplan keine bestimmten Techniken und Stoffe, so dass zu deren Aus-
wirkungen keine genauen Angaben möglich sind. Aufgrund der Erfahrun-
gen aus der Entwicklung der umliegenden Wohngebiete ist jedoch davon 
auszugehen, dass auch im vorliegenden Plangebiet nur allgemein ge-
bräuchliche Techniken und Stoffe eingesetzt werden, die den aktuellen 
einschlägigen Richtlinien und dem Stand der Technik entsprechen. 

  
8.2.3.12  Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(z.B. durch Unfälle oder Katastrophen) (Nr. 2b Buchstabe ee Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastro-
phen abzusehen. 

8.2.3.13  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB): 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung ist die Erhöhung des An-
teils erneuerbarer Energien zur Gewinnung von Wärme oder Strom anzustre-
ben. Alternative Energiequellen können auf umweltschonende Weise einen 
Beitrag zur langfristigen Energieversorgung leisten. Die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie kann bei Gebäuden insbesondere durch eine kom-
pakte Bauweise (wenig Außenfläche im Vergleich zum beheizten Innenvolu-
men, flache Dachformen) sowie durch optimale Ausrichtung zur Sonne und 
eine gute Gebäudedämmung erzielt werden. 
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− Aufgrund der mittleren jährlichen Sonneneinstrahlung und der Topografie 
ist eine Ausrichtung zukünftiger Baukörper zur optimalen Errichtung von 
Sonnenkollektoren in Ost-West-Ausrichtung möglich. 

− Ab 1. Januar 2022 besteht gemäß der §§ 8a und 8b der Novellierung des 
Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg beim Neubau von Nichtwohn-
gebäuden oder Parkplätzen mit mehr als 35 Stellplätzen die Pflicht zur In-
stallation von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung. Ab Mai 2022 wird 
diese Pflicht auf den Neubau von Wohngebäuden und ab 01.01.2023 auf 
grundlegende Dachsanierungen erweitert. 

− Die Nutzung von Erdwärme ist möglich. 

  
8.2.3.14  Kumulierungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-

biete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Be-
zug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 
oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen (Nr. 2b Buchstabe ee An-
lage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

− Eine Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Vorhaben bzw. Pla-
nungen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht anzunehmen. Darüber 
hinaus sind keine kumulierenden Wirkungen in Bezug auf andere Schutz-
güter zu erwarten. 

  
8.2.3.15  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflan-

zen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Na-
tura 2000-Gebiete, Mensch, Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB): 

Im vorliegenden Planungsfall sind keine erheblichen Effekte aufgrund von 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu erwarten. 

  
8.2.4  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a 
BauGB, Konzept zur Grünordnung (Nr. 2c Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 
BauGB): 

 
8.2.4.1  Die Abarbeitung der Ausgleichspflicht erfolgt gemäß dem gemeinsamen Be-

wertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen 
(Fassung vom 01.07.2012, redaktionelle Anpassung/Bearbeitung Juli 2013). 
Die Vorgehensweise erfolgt in folgenden Arbeitsschritten: Erarbeitung von 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen; Ermittlung des verbleibenden 
Ausmaßes der Beeinträchtigung für die einzelnen Schutzgüter; Ausgleich der 
verbleibenden Beeinträchtigungen; Ergebnis. 

8.2.4.2  Um die Auswirkungen auf die Schutzgüter möglichst gering zu halten, wurde 
vor Betrachtung der möglichen Ausgleichsmaßnahmen überprüft, inwieweit 
die Folgen des Eingriffs vermeidbar oder minimierbar sind. Zur Vermeidung 
bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft dienen 
folgende Maßnahmen (Konzept zur Grünordnung): 
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− Festsetzung einer privaten Grünfläche als Ortsrandeingrünung. 

− Für die Pflanzungen in den privaten Grundstücken sind ausschließlich 
standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus der festgesetzten 
Pflanzliste zu verwenden. 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öf-
fentliche Flächen angrenzen, sind ausschließlich Laubgehölze zulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankungen im 
Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung zur Bekämpfung 
der Feuerbrandkrankheit genannten. 

− Für die Außenbeleuchtung auf den privaten Grundstücken sind nur mit 
Lichtstrahl nach unten gerichtete, vollständig insektendicht eingekofferte 
LED-Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbar insektenscho-
nende Lampentypen zulässig. Die maximale Lichtpunkthöhe beträgt 
4,50 m über der Oberkante des endgültigen Geländes. 

− Es sind nur Photovoltaikmodule zulässig, die einen Brechungsindex von 
≤ 1,26 aufweisen. 

− Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind ausschließlich wasserdurch-
lässige Beläge zulässig. 

− Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Niederschlagswas-
ser in Berührung kommen sind Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen nicht mit geeigneten ande-
ren Materialien dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt wer-
den. 

  



 

 
 Gemeinde Horgenzell    Bebauungsplan "Bergäcker IV - Erweiterung" 

und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
Textteil (Entwurf) mit 82 Seiten, Fassung vom 06.08.2024 

Seite 64 

8.2.4.3  Ermittlung des verbleibenden Ausmaßes der Beeinträchtigung  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.2.4.4  Schutzgut Arten und Lebensräume: Zur Ermittlung der Eingriffsstärke bzw. 
des Ausgleichsbedarfs wird die Schutzgutspezifische Wertigkeit des Gebie-
tes (als Bilanzwert) im Bestand der Planung gegenübergestellt. Die im Rahmen 
der Biotoptypenkartierung ermittelten Nutzungen/Lebensräume werden ent-
sprechend der im o.g. Bewertungsmodell verankerten Biotopwertliste einge-
stuft und in ihrer Flächengröße mit dem zugewiesenen Biotopwert verrechnet. 
Gleiches gilt für die Planung, die auf Grundlage des Festsetzungskonzeptes 
(z.B. Bau- und Grünflächen, Pflanzgebote) bilanziert wird.  

Bestehende und zu pflanzende Einzelbäume fließen bei der Flächenbilanzie-
rung nicht mit ein, sondern nur mit ihrem Bilanzwert (kursiv gedruckt). 

 
 Nr. Bestands-Biotoptyp (Plangebiet) Fläche in 

m2 
Biotopwert Bilanzwert 

 37.11 Acker 10.469 4 41.876 

 60.23 Teilversiegelte Flächen (Weg) 58 2 116 

 60.21 Straßen (Bestand) 470 1 470 

  Summe Bestand 10.997  42.462 
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 Nr. Planung-Biotoptyp (Plangebiet) Fläche in 
m2 

Biotopwert Bilanzwert 

 60.10 Wohngebiet 7.773 1 7.773 

 60.60 Garten 1.943 6 11.659 

 60.21 Straßen 350 1 350 

 60.50 Straßenbegleitgrün 74 4 296 

 33.41 Private Grünfläche 437 10 4.370 

 42.20 Strauchpflanzungen (60Stk. x 7 m²) 420 14 5.880 

  Summe Planung 10.997  31.639 

 

 Summe Planung mit Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen 

 30.328 

 Summe Bestand  42.462 

 Differenz Bestand / Planung (=Ausgleichsbedarf bzw. 
-überschuss) 

 -12.134 

 

8.2.4.5  Es verbleibt ein Ausgleichsbedarf von 12.134 Ökopunkten. 

  

8.2.4.6  Schutzgut Boden: Das geplante Vorhaben hat erhebliche Auswirkungen durch 
die (teilweise) Neuversiegelung bislang unversiegelter Böden. Zur Ermittlung 
des erforderlichen Ausgleichsbedarfs für das Schutzgut werden die Böden 
anhand einer 5-stufigen Bewertungsskala (Stufe 0-"Böden ohne natürliche 
Bodenfunktion" bis Stufe 4 -"Böden mit sehr hoher Bodenfunktion") für die fol-
genden Funktionen getrennt bewertet: 

− natürliche Bodenfruchtbarkeit 

− Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

− Filter und Puffer für Schadstoffe 

− Standort für die natürliche Vegetation 

Die im Folgenden aufgeführte Berechnungsmethode für die Ermittlung des er-
forderlichen Ausgleichs wird auf die drei zuerst genannten Funktionen ange-
wandt. Für die Funktion "Standort für die natürliche Vegetation" ist die Ar-
beitshilfe nicht anzuwenden. Die Funktion findet lediglich Anwendung bei Bö-
den mit extremen Standorteigenschaften, die in die Bewertungsklasse 4 (sehr 
hoch) eingestuft werden. Dies ist bei den vorliegenden Böden nicht der Fall 
(Einstufung als gering bzw. sehr gering). Die Bewertungsklasse der Böden er-
folgte nach der Bodenschätzungskarte des Landesamts für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (Referat 93 – Landesbodenkunde). 

8.2.4.7  Die Wirkung des Eingriffs, d.h. der Kompensationsbedarf, wird in Bodenwert-
stufen (Gesamtbewertung über alle Funktionen) ermittelt. Anschließend wer-
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den die Bodenwertstufen (Gesamtbewertung über alle Funktionen) in Öko-
punkte umgerechnet, um eine bessere Vergleichbarkeit mit den anderen 
Schutzgütern zu erzielen. Die Berechnung erfolgt durch Multiplikation der vom 
Eingriff betroffenen Fläche in m² mit der Differenz aus der Wertstufe vor dem 
Eingriff und der Wertstufe nach dem Eingriff. Die Wertstufen stellen dabei den 
Mittelwert der drei zu betrachtenden Bodenfunktionen dar. Diese Wertstufe 
vor dem Eingriff liegt bei 2,67, die nach dem Eingriff bei versiegelten Flächen 
bei 0. Teilversiegelte Flächen (z.B. Stellplätze) werden dabei genauso behan-
delt wie vollversiegelte Flächen, sind also bei den u. g. Flächen miteinge-
schlossen. 

8.2.4.8  Die versiegelte Fläche berechnet sich wie folgt: 

− in dem allgemeinen Wohngebiet vollständig versiegelbare Fläche (GRZ + 
ges. zulässige Überschreitung (50 %) + festgesetzte Überschreitung 
(50 %)): 7.773 m² 

− festgesetzte Straßen- und Gehwegflächen: 350 m² 

− Es ergibt sich folglich eine max. Neuversiegelung von 8.123 m². 

 
 Bestand (Boden) Fläche in 

m² 

Wertstufen (in Klammern Ge-

samtbewertung) 

Ökopunkte pro 

m² 

Ökopunkte bezogen 

auf die Fläche 

 Erodierte Parabraun-
erde und Rigosol-
Parabraunerde aus 
Geschiebe-mergel  10.469 

2-3,5-2,5 (2,666) 10,66 111.600 

 versiegelte Flächen 528 1-1-1 (1) 4 2.548 

 Summe 10.997   111.600 

 

 Planung (Boden) Fläche 
in m² 

Wertstufen (in Klammern Ge-
samtbewertung) 

Ökopunkte 
pro m² 

Ökopunkte bezo-
gen auf die Flä-
che 

 versiegelte Flächen 8.123 0-0-0 (0) 0 0 

 teilversiegelt Flä-
chen (Verkehrsbe-
gleitgrün) 74 

1-1-1 (1) 4 296 

 unversiegelte Flä-
chen 2.800 

2-3,5-2,5 (2,666) 10,66 29.848 

 Summe 10.997   30.144 

 

 Summe Planung mit Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen 

 30.144 

 Summe Bestand  111.600 

 Differenz Bestand / Planung (=Ausgleichsbedarf)  81.456 
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8.2.4.9  Für die Eingriffe in das Schutzgut Boden ergibt sich folglich ein Kompensati-
onsbedarf von 81.456 Ökopunkten. 

 
8.2.4.10  Schutzgut Landschaftsbild: Die Bewertung des Eingriffes in das Landschafts-

bild erfolgt in den folgenden sieben Arbeitsschritten (abgewandelt von 
Nohl 1993): 

− Ermittlung des Eingriffstyps: Beim vorliegenden Vorhaben handelt es sich 
um den Eingriffstyp 3 (Vorhaben im Außenbereich ab einer (teil-)versiegel-
ten Fläche von 1.000 m²) 

− Ermittlung des beeinträchtigten Wirkraums: Für den vorliegenden Eingriffs-
typ sind die Wirkzonen I mit einem Radius von 0-500 m um das Vorhaben 
sowie II mit einem Radius von 500-1.000 m zu betrachten. Die folgende 
Karte zeigt auf, welcher Wirkraum in den beiden Zonen vorliegt und wo von 
einer Sichtverschattung auszugehen ist: 
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 − Ermittlung der Bedeutung der ästhetischen Raumeinheiten: In den Wirkzo-
nen sind zwei verschiedene Raumeinheiten zu betrachten: Die erste Raum-
einheit umfasst die bebauten Bereiche des Ortsteils Happenweiler sowie 
einen Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Die landschaftsästheti-
sche Bedeutung dieses Bereiches wird aufgrund der großflächigen Versie-
gelungen und der baulichen Überprägung mit "3" eingestuft. Die zweite 
Raumeinheit umfasst die unbebaute Landschaft, welche im Gebiet über-
wiegend als Grünland und Acker genutzt wird. Waldflächen fallen ebenfalls 
in diese Wirkzone, machen jedoch nur einen flächenmäßig kleinen Anteil 
aus. Die landschaftsästhetische Bedeutung dieses Bereiches wird auf-
grund der fehlenden Bebauung und der kulturlandschaftlichen Prägung mit 
"4" eingestuft. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 − Ermittlung des Erheblichkeitsfaktors: Durch die in Ortsrandlage geplanten 

Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes eine Be-
einträchtigung, weil bislang unversiegelte, landwirtschaftliche Nutzflächen 
in Ortsrandlage verloren gehen. Für die angrenzenden, bereits bebauten 
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Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit des dörfli-
chen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die getroffenen 
Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch si-
cher, dass die Auswirkungen auf die benachbarten Anlieger begrenzt blei-
ben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die gewachsene 
dörfliche Struktur einfügt. Ökologisch hochwertige oder kulturlandschaft-
lich bedeutende Elemente sind vom Vorhaben nicht betroffen. Daher wird 
von einem Eingriff mittlerer Wirkungsintensität ausgegangen, der Erheb-
lichkeitsfaktor liegt damit bei 0,5. 

− Ermittlung des Wahrnehmungskoeffizienten: Beim Eingriffstyp 3 und Ein-
griffsobjekten bis 50 m Höhe liegt dieser Koeffizient für die Wirkzone I bei 
0,2, für die Wirkzone II bei 0,1. 

− Der Kompensationsflächenfaktor wird gemäß Nohl (1993) mit 0,1 ange-
setzt. 

  

  

 

 
  

 Demnach ergibt sich folgender Kompensationsbedarf für den Eingriff in das 
Landschaftsbild: 

 

 Wirkzone I  

 Raumeinheit 1 Raumeinheit 2 Erheblich-
keitsfak-
tor 

Wahrneh-
mungskoeffi-
zient 

Kompensati-
onsflächen-
faktor 

Komp.-
um-
fang 

Fläche [m²] Bedeu-
tung 

Fläche 
[m²] 

Bedeu-
tung 

 335.315 3 259.647 4 0,5 0,2 0,1 20.445 

         

 Wirkzone II  

 Raumeinheit 1 Raumeinheit 2 Erheblich-
keitsfak-
tor 

Wahrneh-
mungskoeffi-
zient 

Kompensati-
onsflächen-
faktor 

Komp.-
um-
fang 

Fläche [m²] Bedeu-
tung 

Fläche 
[m²] 

Bedeu-
tung 

 128.739 3 396.667 4 0,5 0,1 0,1 9.864 

         

 Summe Kompensationsumfang von Wirkzone I und II  30.310 

  

  

  

beeinträchtig-
ter Wirkraum 
[m²] 

Bedeutung 
Raumeinheit 

beeinträchtig-
ter Wirkraum 
[m²] 

Bedeutung 
Raumeinheit 

Erheblich-
keitsfaktor 

Wahrneh-
mungsko-
effizient 

Raumeinheit 1 
Kompensati-
onsflächen-
faktor (0,1) 

Raumeinheit 2 

x x x x + x 
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 Die Gesamtbilanzierung zum Ausgleichsbedarf für die Schutzgüter Arten/Le-
bensräume, Boden und Landschaftsbild: 

 
 Ausgleichsbedarf und Ausgleichsmaßnahmen   Ökopunkte 

 Ausgleichsbedarf Schutzgut Arten und Lebensräume   – 12.134 

 Ausgleichsbedarf Schutzgut Boden   – 81.456 

 Ausgleichsbedarf Schutzgut Landschaftsbild   – 30.310 

 Differenz Ausgleichsbedarf / erzielte Aufwertung (=Ausgleichs-
überschuss) 

  123.899 

 

8.2.4.11  Ergebnis: Der Ausgleichsbedarf wird damit nicht vollständig abgedeckt. Der 
Ausgleichsbedarf an 123.899 Ökopunkten wird durch die Ökokontomaß-
nahme "Ökologisches Konzept für Talbach-Niederung südlich Tepfenhart" 
vom Ökokonto der Gemeinde Horgenzell abgebucht. Der Ökokontomaßnahme 
"Ökologisches Konzept für Talbach-Niederung südlich Tepfenhart" werden 
123.899 Ökopunkte zugeordnet. Es verbleiben noch 431.595 Ökopunkte die-
ser Maßnahme auf dem Ökokonto der Gemeinde Horgenzell (siehe "Zuord-
nung von Flächen und/oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB an anderer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe 
Ausgleichsflächen/-maßnahmen)" unter Ziffer 2). Der anfallende Ausgleich 
wird damit komplett abgedeckt. 

 
8.2.5  Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Nr. 2d Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 

BauGB) 

8.2.5.1  Im Zuge der Planung wurden keine weiteren alternativen Standorte überprüft. 
Der gewählte Standort zeichnet sich durch eine gute Fortsetzung mit Anbin-
dung an die im Zusammenhang bebauten Ortsteile von Happenweiler aus. Der 
rechtsverbindliche Bebauungsplan "Bergäcker III" sah bereits die Erweiterung 
nach Norden vor. Die hinzutretende Wohnbebauung fügt sich dem Bestand 
hinzu ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Die Erschließung ist sowohl in Be-
zug auf Verkehr als auch auf Ver-/Entsorgung als effizient einzustufen. 

 
8.2.6  Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der 

Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind (Nr. 2e Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) 

8.2.6.1  Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
gegeben. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Natura 2000-Gebiete, Biologische 
Vielfalt, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sach-
güter durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind daher nicht zu erwarten. 
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8.3  Zusätzliche Angaben (Nr. 3 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

8.3.1  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind (Nr. 3a Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB): 

8.3.1.1  Verwendete Leitfäden und Regelwerke: 

− Naturschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung, 
Kompensationsbewertung und Ökokonten – Bewertungsmodell der Land-
kreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen (Fassung vom 01.07.2012, 
redaktionelle Anpassung/Bearbeitung Juli 2013) 

− Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewer-
ten" der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (Stand November 2018, 5. Auflage) 

− Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit – Leitfaden für Planun-
gen und Gestattungsverfahren des Umweltministeriums Baden-Württem-
berg (Stand 2010, 2. Neuauflage) 

  
8.3.1.2  Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben (z.B. technische Lü-

cken oder fehlende Kenntnisse): Es liegen keine genauen Informationen zu 
den geologischen und hydrologischen Gegebenheiten sowie zur Beschaffen-
heit des Baugrunds vor. 

  
8.3.2  Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf 

die Umwelt bei der Durchführung der Planung (Nr. 3b Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB, § 4c BauGB): 

8.3.2.1  Um bei der Durchführung des Bebauungsplans unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln, sieht die Gemeinde Horgenzell als Über-
wachungsmaßnahmen vor, die Herstellung und ordnungsgemäße Entwicklung 
der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen 
ein Jahr nach Erlangen der Rechtskraft zu überprüfen und diese Überprüfung 
im Anschluss alle fünf Jahre zu wiederholen. Die Entwicklung der Ausgleichs-
flächen soll hierbei durch einen Pflanzensoziologen bzw. durch einen Botani-
ker mit entsprechenden Fachkenntnissen erfolgen. Da die Gemeinde darüber 
hinaus kein eigenständiges Umweltüberwachungssystem betreibt, ist sie ggf. 
auf entsprechende Informationen der zuständigen Umweltbehörden ange-
wiesen. 
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8.3.3  Zusammenfassung (Nr. 3c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

8.3.3.1  Durch den Bebauungsplan wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) am nördli-
chen Siedlungsrand von Happenweiler ausgewiesen. Der überplante Bereich 
umfasst ca. 10.997 m². 

8.3.3.2  Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortrand von Happenweiler und ist Teil der 
Gemeinde Horgenzell. Im Nordosten wird das Plangebiet von Intensivobstkul-
turen eingerahmt. Im Osten und Süden grenzt ein geschotterter und im Wes-
ten ein geteerter Weg an das Plangebiet. Zudem findet sich im östlichen, au-
ßerhalb des Geltungsbereichs liegendem Bereich eine kleine Streuobstwiese 
sowie landwirtschaftliche Gebäude. Im Westen schließt an den gebietsab-
grenzenden Asphaltweg landwirtschaftlich genutztes Grünland an. Im Süden 
entsteht zurzeit ein weiteres Wohngebiet, an welches der Geltungsbereich 
anschließt. 

8.3.3.3  Wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebietes (WA) mit Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,4 (siehe 
Planzeichnung), maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhen in Meter über NN, 
maximal zulässige Wandhöhen in Meter über NN, eine private Grünfläche als 
Ortsrandeingrünung und Pflanzgebote für die Grünflächen. Stellplätze, Zu-
fahrten und andere untergeordnete Wege sind mit wasserdurchlässigen Be-
lägen auszuführen. 

8.3.3.4  Der Bedarf an Grund und Boden (Geltungsbereich) beträgt insgesamt 1,1 ha, 
davon sind 0,7 ha allgemeines Wohngebiet, 0,03 ha Verkehrsflächen und 
0,05 ha Grünflächen. 

8.3.3.5  Innerhalb sowie im räumlich-funktionalen Umfeld des Plangebietes befinden 
sich keine Schutzgebiete oder Biotope, die durch die Planung beeinträchtigt 
werden. Südlich in 35 m befindet sich das gem. § 30 BNatSchG kartiertes Bi-
otop "Kappeler Weiherwiesen" Nr. 1-8222-436-0570). Zudem findet sich süd-
lich, 205 m entfernt das geschützt Biotop "Kappeler Weiher (Pfarrweiher)" 
Nr. 1-8222-436-0571). Östlich angrenzend findet sich eine Streuobstwiese. 
welche aufgrund ihrer Größe als faktisches Biotop anzusehen ist. Nordwest-
lich des Plangebietes, in einem Abstand von etwa 850 m, beginnt eine Teilflä-
che des FFH-Gebiets " Rotachtal Bodensee" (Nr. 8222-342). Bei Berücksich-
tigung der in der naturschutzfachlichen Praxis im Bebauungsplan festgesetz-
ten Minimierungsmaßnahmen (insektenschonende Außenbeleuchtung und 
Photovoltaikanlagen) sind erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Er-
haltungsziele des oben genannten FFH-Gebietes nicht zu erwarten. Ca.68 m 
nordwestlich vom Geltungsbereich entfernt liegt das Landschaftsschutzge-
biet "Rotachtobel und Zußdorfer Wald" (Nr. 4.36.016) 

Die Schutzgebiete und Biotope im räumlichen Umfeld erfahren aufgrund ihrer 
Entfernung zum Plangebiet und aufgrund fehlender funktionaler Zusammen-
hänge keine Beeinträchtigung. 

8.3.3.6  Der Eingriffsschwerpunkt liegt aufgrund der Versiegelung beim Schutzgut Bo-
den. 

8.3.3.7  Die Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB erfolgt nach dem ge-
meinsamen Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg 
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und Sigmaringen (Fassung vom 01.07.2012, redaktionelle Anpassung/Bear-
beitung Juli 2013). 

Nach Betrachtung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung verbleibt 
ein Ausgleichsbedarf von 123.899 Ökopunkten. Der Ausgleichsbedarf wird 
über gemeindeeigene Ökopunkte abgedeckt. 

8.3.3.8  Bei Nichtdurchführung der Planung wird die überplante Fläche voraussichtlich 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt und in ihrer Funktion für den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild in ähnlichem Maße bestehen bleiben. Verände-
rungen, die sich unabhängig von der vorliegenden Planung ergeben, können 
jedoch nicht abschließend bestimmt werden. 

8.3.3.9  Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben für den Umweltbe-
richt lagen insofern vor, dass es keine detaillierten Informationen/Datengrund-
lagen zu den geologischen und hydrologischen Verhältnissen sowie zur Be-
schaffenheit des Baugrunds gibt. 

  
8.3.4  Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen 

und Bewertungen herangezogen wurden (Nr. 3d Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB): 

8.3.4.1  Allgemeine Quellen: 

− Fachgesetze siehe Abschnitt 1 "Rechtsgrundlagen" 

− Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben 

− Klimadaten von climate-data.org 

− Umweltdaten und -Karten Online (UDO): Daten- und Kartendienst der Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

− Online-Kartendienst zu Fachanwendungen und Fachthemen des Landes-
amtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beim Regierungspräsidium 
Freiburg (u.a. zu Bergbau, Geologie, Hydrogeo-logie und Boden) 

− Informationssystem Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg 
(ISONG) des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beim Regie-
rungspräsidium Freiburg 

  
8.3.4.2  Verwendete projektspezifische Daten und Information: 

− Ortseinsicht durch den Verfasser mit Fotodokumentation 

− Luftbilder (Google, Gemeinde…) 

− Flächennutzungsplan der VVG Horgenzell/ Wilhelmskirch 

− Bodenschätzungsdaten des Regierungspräsidiums Freiburg – Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

− Umweltbezogene Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Behörden-
unterrichtung gem. § 4 Abs. 1 BauGB des Regierungspräsidiums Tübingen 
(zu Belangen der Raumordnung und zu Belangen der Landwirtschaft), des 
Regierungspräsidiums Freiburg (Hinweise zur Geotechnik, zu Grundwasser 
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und allgemeinen Hinweisen), des Regierungspräsidiums Stuttgarts (zu Bau- 
und Kunstdenkmalpflege und Archäologischer Denkmalpflege), dem Regi-
onalverband Bodensee Oberschaben (zum Einhalten der Bruttowohn-
dichte), des Landratsamtes Ravensburg zu den dem Sachgebiet Natur-
schutz (zu nahegelegenen Biotopen und FHH-Gebiet, zu artenschutzrecht-
lichen Belangen, zur Erstellung eines Umweltbericht mit Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung, zu Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen), dem 
Sachgebiet Landwirtschaft (zu Erfordernis eines Abstandes zwecks der 
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln), dem Sachgebiet Bodenschutz 
(zu Bedenken und Anregungen für einen schonenden Umgang mit Boden, 
zur Flächennutzungsplanung, zu Hinweisen für den Bebauungsplan und 
Hinweisen zu Erschließungsmaßnahmen), zum Sachgebiet Abwasser (zur 
Erschließung des Gebiets, zum Umgang mit Schmutz- und Regenwasser, 
zur Versickerung und zur Einleitung in einen Vorfluter, zur Versickerung im 
gewerblichen Bereich, zu Möglichkeiten der Überwindung, zu weiteren 
wasserrelevanten Hinweise), zum Sachgebiet Grundwasser (zu Belangen 
der Wasserversorgung, zu Belangen des Grundwasserschutzes sowie wei-
tere Grundwasserrelevante Hinweise)  

− Artenschutzrechtliches Fachgutachten des Büros Sieber in der Fassung 
vom 08.04.2024 (zum Vorkommen geschützter Tierarten innerhalb des 
Plangebietes) 

− Baugrundgutachten der Zim INGEO Consult Beratende Geologen & Ingeni-
eure in der Fassung vom 22.01.2021 (zu Baugrundbeurteilung, Gründungs-
beratung und Altlastenuntersuchung) 
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9  Begründung – Bauordnungsrechtlicher 
Teil  

  

9.1  Örtliche Bauvorschriften 

9.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

9.1.1.1  Das Spektrum für Dachformen und Dachneigungen ist im Sinne der Bauherr-
schaft breit gefasst. Es entspricht den ortsüblichen und landschaftstypischen 
Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch die Festsetzung 
von Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, 
dass Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten.   

9.1.1.2  Die Vorschriften über Materialien und Farben für die Dacheindeckung lassen 
der Bauherrschaft bewusst ausreichend Spielraum zur Verwirklichung indivi-
dueller Gestaltungswünsche. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis 
Rotbraun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und 
ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben entsprechen dem bisherigen Ge-
bäudebestand im Bereich der bestehenden Siedlung südlich des Plangebie-
tes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaft-
liche Situation ein. Um dem Gedanken der Nachhaltigkeit und dem Klima-
schutz gerecht zu werden, ist außerdem eine vollständige Dachbegrünung 
möglich. Gründächer, v.a. auf Gebäuden mit Flachdächern, wirken nachweis-
lich mehr klimaregulierend als Kiesdächer und dienen als Lebensraum/Nah-
rungshabitat für einige Tiere (insb. Insekten), was als Beitrag für Biologische 
Vielfalt gewertet werden kann. Es wird also nicht nur optisch, sondern auch 
funktionell ein Übergang zur angrenzenden freien Landschaft geschaffen. Da-
von ausgenommen sind Dachflächen, die dem Aufenthalt für Personen die-
nen. 

  
9.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Bau-

grundstücke) 

9.1.2.1  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Aus-
schluss von stark trennenden Elementen erforderlich. Einfriedungen sind des-
halb in einer möglichst durchlässigen Bauweise auszuführen. Gleiches gilt 
auch für Stützmauern.  

9.1.2.2  Das Absetzen der Stützkonstruktion um 25 cm dient dazu, ein geordnetes 
Ortsbild zu sichern, da eine gewisse Entzerrung von Verkehrsflächen und Bau-
grundstücken erfolgt sowie zur Vermeidung nachbarschaftlicher Konflikte. 
Der Abstand der Stützkonstruktion wirkt als gestalterische Element auf das 
Ortsbild ein. Gerade nah zur Straße stehende "tote Stützmauern" können eine 
erdrückende Wirkung haben und dadurch die städtebauliche Entwicklung ne-
gativ beeinflussen. Außerdem dient der einzuhaltende Abstand zur Verkehrs-
fläche der Vermeidung einer Beeinträchtigung der Durchführung des Winter-
dienstes sowie in gewissem Maße auch der Verkehrssicherheit. 

9.1.2.3  Mit Begrünung der Stützkonstruktionen ist entweder eine Bepflanzung der 
Zwischenräume (z.B. der Trockensteinmauern= Mauerwerk aus Bruch- bzw. 
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Natursteinen, das ohne Zuhilfenahme von Mörtel errichtet wird) bzw. eine Be-
pflanzung vor oder oberhalb der Stützkonstruktion (z.B. Rank-pflanzen, die 
das Drahtgeflecht der Gabionen als Rankhilfe nutzen) mit dafür geeigneten 
Pflanzen gemeint. Diese ist dauerhaft zu erhalten. 

  
9.2  Sonstige Regelungen 

9.2.1  Stellplätze und Garagen 

9.2.1.1  Der erhöhte Bedarf an nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnung wird mit der 
ländlich geprägten Umgebung, dem entsprechend geringen Angebot des öf-
fentlichen Nahverkehrs und den eng bemessenen Verkehrsflächen begrün-
det. Die beiden ersten Faktoren führen dazu, dass Haushalte in Abhängigkeit 
von der Haushaltsgröße mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet sein 
müssen, um die für die tägliche Lebensführung notwendige Mobilität aufbrin-
gen zu können. Auf Grund der Lage des Gebietes im ländlichen Raum ist dar-
über hinaus erfahrungsgemäß mit einer hohen Mobilität der zu erwartenden 
jungen Familien zu rechnen. Gleichzeitig sind die Verkehrsflächen so bemes-
sen, dass den konkreten Erfordernissen des fließenden Verkehrs ausreichend 
Rechnung getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit be-
rücksichtigt, als dass für den Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Ver-
fügung stehen. Es wurde hoher Wert auf eine wirtschaftlich bemessene Er-
schließung und eine geringe Versiegelung durch Verkehrsflächen gelegt. Die 
für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze können vom öf-
fentlichen Verkehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den priva-
ten Flächen ausreichende Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Somit 
erfolgt die Regelung, um städtebauliche Fehlentwicklungen durch einen Man-
gel an Stellplätzen auszuschließen. 
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10  Begründung – Sonstiges  
  

10.1  Umsetzung der Planung 

10.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

10.1.1.1  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

10.1.1.2  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstückstausch, Umlegung) sind nicht er-
forderlich und nicht geplant. 

 
10.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

10.1.2.1  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind des 
beschränkten Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung nicht erkennbar.  

10.1.2.2  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der 
Erlebbarkeit der freien Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu 
rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffenen Festsetzungen (Höhenbe-
schränkungen, überbaubare Grundstücksfläche) sind diese Auswirkungen als 
akzeptabel zu bewerten. 

 
10.2  Erschließungsrelevante Daten 

10.2.1  Kennwerte 

10.2.1.1  Fläche des Geltungsbereiches: 1,09 ha yyq 

10.2.1.2  Flächenanteile: yyq  

 
 Nutzung der Fläche Fläche in m² (ca.) Anteil an der Gesamtflä-

che 

 Bauflächen als WA ca. 9.715 m²  88,4 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen mit Be-
gleitgrün (Bestand) 

ca. 857 m²  7,8 %  

 Private Grünflächen ca. 422 m²  3,8%  

 

10.2.1.3  Voraussichtliche Mindestanzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 32 yyq 

10.2.1.4  Theoretisch mögliche Maximalanzahl der Wohnungen im Wohngebiet: 52 yyq 

10.2.1.5  Voraussichtliche Nettowohnungsdichte pro ha: 37,05 

10.2.1.6  Voraussichtliche Anzahl der unterzubringenden Einwohner*innen im Wohnge-
biet (bei 36 Wohnungen und mittlere Haushaltsgröße 2,09): 75 
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10.2.2  Erschließung  

10.2.2.1  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Abwasserkanal der Gemeinde 

10.2.2.2  Wasserversorgung durch Anschluss an: gemeindliche Wasserversorgung 

10.2.2.3  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung 
der Wasserleitungen in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hyd-
ranten sichergestellt.  

10.2.2.4  Stromversorgung durch Anschluss an: Netze BW GmbH, Stuttgart 

10.2.2.5  Müllentsorgung durch: Veolia GmbH, Bad Waldsee 
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11   Begründung – Bilddokumentation  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Nordost nach 
Südwest entlang der 
Haupterschließungs-
straße des Baugebietes, 
links im Bild bereits er-
richtete Gebäude im Be-
bauungsplan 
"Bergäcker IV", rechts 
der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 
"Bergäcker IV – Erweite-
rung" 

Blick von Südwest nach 
Nordost auf die angren-
zenden landwirtschaftli-
chen Flächen 

Blick von Nordwest 
nach Südost auf noch 
zu bebauende Grund-
stücke im Bebauungs-
plan "Bergäcker IV – Er-
weiterung" 
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12   Verfahrensvermerke  
  

12.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. . 
Der Beschluss wurde am  …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 
12.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit 
öffentlicher Unterrichtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
wurde abgesehen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB) Der 
Öffentlichkeit wurde gemäß § 13 a BauGB Gelegenheit gegeben, sich über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung zu unterrichten und sich bis zum ……. zur Planung zu äußern (Bekannt-
machung am ……….). 

Die Veröffentlichung im Internet fand in der Zeit vom …………. bis …………. (Bil-
ligungsbeschluss vom ………….; Entwurfsfassung vom ………….; Bekanntma-
chung am ………….) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Die nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen wurden mit veröffentlicht. 

 
12.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen 
einer schriftlichen frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom ….. 
unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stel-
lungnahmen eingeholt (gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 
…………. (Entwurfsfassung vom ………….; Billigungsbeschluss vom ……….) zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  

 
12.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. 
über die Entwurfsfassung vom …………. . 

 
 Horgenzell, den …………. …………………………… 
  (Volker Restle, Bürgermeister)  
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12.5  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Bergäcker IV - Erweiterung" 
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu jeweils in der Fassung vom …………. 
dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom ……. zu Grunde lagen und 
dem Satzungsbeschluss entsprechen. 

 
 Horgenzell, den …………. …………………………… 
  (Volker Restle, Bürgermeister)  

 
12.6  Bekanntmachung und Inkrafttreten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan "Bergäcker IV - Erweiterung" und die örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu sind damit in Kraft getreten. Sie werden mit Begründung für jede 
Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. 

 
 Horgenzell, den …………. …………………………… 
  (Volker Restle, Bürgermeister)  

 
12.7  Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Horgenzell wurde gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplanes "Bergäcker IV - Erweite-
rung" im Wege der Berichtigung angepasst. Die Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Horgenzell, den …………. …………………………… 
  (Volker Restle, Bürgermeister)  
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